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Entgeltumwandlung
Siehe auch unter

� Betriebliche Altersversorgung

Erziehungsgeld
Eltern, deren Kind vor dem 1.1.2007 geboren wurde, können ein
Erziehungsgeld von bis zu 300 Euro monatlich bis zur Vollendung
des 24. Lebensmonats ihres Kindes erhalten. Die Eltern können aber
auch ein alternatives Budget wählen: bis zu 450 Euro im Monat bis
zum 1. Geburtstag des Kindes. Der betreuende Elternteil darf nicht
mehr als 30 Wochenstunden arbeiten. Für das Erziehungsgeld
gelten Einkommensgrenzen. Mutterschaftsgeld wird grundsätzlich
auf Erziehungsgeld angerechnet.

Siehe auch unter

� Arbeitslosengeld

� Elternzeit

� Mutterschaftsgeld

Europäischer Beschäftigungspakt
Der EU-Beschäftigungspakt hat das Ziel, Wirtschafts-, Finanz- und
Beschäftigungspolitik europaweit besser abzustimmen. Durch
diese Zusammenarbeit können neue Arbeitsplätze in ganz Europa
geschaffen werden.

Am Europäischen Beschäftigungspakt wirken alle EU-Regierun-
gen, die europäischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände
sowie die Europäische Zentralbank mit.

Ein Bestandteil des EU-Beschäftigungspaktes ist das EU-Memo-
randum „Jugend und Europa – Unsere Zukunft“.

Siehe auch unter

� http://ec.europa-eu/employment–social/

employment-strategy/index–de.htm
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E u r o p ä i s c h e r B e t r i e b s r a t

Europäischer Betriebsrat
Das Gesetz über Europäische Betriebsräte (EBRG) verwirklicht die
grenzübergreifende Unterrichtung und Anhörung der Arbeitneh-
mer in Unternehmen und Unternehmensgruppen. Das gilt für die
Unternehmen, die in mehreren Ländern der Europäischen Union
(EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) tätig sind.

Das Gesetz betrifft Unternehmen mit Sitz in Deutschland, die in
den Mitgliedstaaten insgesamt mindestens 1.000 Arbeitnehmer,
davon jeweils mindestens 150 in mindestens zwei Mitgliedstaaten,
beschäftigen.

Siehe auch unter

� Arbeitnehmer � Betriebsrat

Europass
Seit Anfang des Jahres 2000 gibt es den Europass
Berufsbildung. Er schafft europaweit eine ein-
heitliche Bescheinigung für berufliche Qualifi-
kationen, die im Ausland erworben sind. Damit
eröffnet er jungen Leuten in Ausbildungsberufen erst-
mals die mehrsprachige, einheitliche Bescheinigung des
beruflichen Auslandsaufenthaltes auf EU-Ebene.

Die Berufsausbildung mit dem Europass wird auf der Grundlage
von Vereinbarungen der Ausbildungspartner aus dem Herkunfts-
und dem Gastland durchgeführt und von einem Ausbilder beglei-
tet.

Der Europass gilt für alle Formen der Berufsausbildung, die
einen betrieblichen Ausbildungsteil enthalten, einschließlich sol-
cher im Hochschulbereich. Die Ausgabe der Europass-Formulare
erfolgt in Deutschland hauptsächlich durch die Institutionen Natio-
nales Europas Center (NEC) und Nationale Agentur Bildung für
Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Robert-Schu-
man-Platz 3, 53175 Bonn, daneben durch weitere Austauschorgani-
sationen, Einrichtungen des Bundes, der Länder und der Sozial-
partner.

Weitere Infos unter www.europass-info.de
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Broschüre
Die Broschüre „Europass“ ist kostenlos erhältlich beim

Bundesministerium für Bildung und Forschung unter

www.bmbf.de.

Siehe auch unter

� Ausbildungsberufe, staatlich anerkannte

� Berufsausbildung

Fachhochschule
Diese Hochschulform ist besonders auf die Anforderungen der
beruflichen Praxis ausgerichtet. Angeboten werden beispielsweise
Ingenieurwissenschaften, Betriebswirtschaftslehre, Sozialwesen
und Informatik, Design und Kommunikation, Sprachen und Wirt-
schaftsrecht. Viele Fachhochschulen zielen mit ihren Studiengän-
gen auf internationale Anforderungen ab – zum Beispiel mit der
Lehre von Wirtschaftsenglisch oder neuerdings auch Mandarin.

Neben Diplom-Studiengängen können auch andere Studien-
abschlüsse wie Bachelor und Master erworben werden.

Die Regelstudienzeit einschließlich Praxisphasen und Prüfungs-
zeiten beträgt bei Diplom-Studiengängen meist acht Semester, bei
Bachelor-Studiengängen zwischen sechs und acht Semestern.

Zugangsbedingungen

Für das Studium an den Fachhochschulen ist die Fachhochschul-
reife erforderlich. Sie kann u. a. erworben werden durch:

� den Abschluss einer Fachoberschule (FOS-Abschluss)
� den Abschluss der zwölften Klasse oder Jahrgangsstufe eines

Gymnasiums

Auch die allgemeine und ggf. die fachgebundene Hochschulreife
berechtigen zu einem Fachhochschulstudium. Besonders begabte
Berufstätige haben die Möglichkeit, sich auch ohne formale Berech-
tigung um einen Zugang zur Fachhochschule zu bewerben.
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F a c h o b e r s c h u l e

Fachoberschule
Die Ausbildung an Fachoberschulen dauert zwei Jahre und umfasst
die Klassen 11 und 12. In der elften Klasse wird zum einen Allgemein-
bildung vermittelt. Zum anderen wird theoretisch und praktisch
ein Fachbereich vertieft. In der zwölften Klasse werden wissen-
schaftstheoretische Inhalte gelehrt und gelernt.

Das elfte Schuljahr kann erlassen werden, wenn der Schüler
bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen hat.

Voraussetzung für den Besuch der Fachoberschule ist ein mitt-
lerer Bildungsabschluss.

Derzeit gibt es Fachoberschulen für folgende Bereiche:
� Technik � Gestaltung
� Wirtschaft � Verwaltung
� Sozialwesen � Landwirtschaft
� Ernährung/Hauswirtschaft � Seefahrt
� Polizei � Rechtspflege

Abschluss der Fachoberschule ist die Fachhochschulreife.

Siehe auch unter

� Berufsausbildung

Fachschule
Hier eignen sich Berufstätige eine vertiefte berufliche Fachbildung
an. Ziel ist es, die Teilnehmer zu spezialisierten Fachkräften zu qua-
lifizieren. Vollzeitbildungsgänge dauern in der Regel mindestens
sechs Monate, Teilzeitlehrgänge entsprechend länger. An einigen
Fachschulen wird zusätzlich die Möglichkeit geboten, die Fach-
hochschulreife zu erwerben. Grundsätzliche Voraussetzung für den
Fachschulbesuch ist eine abgeschlossene Berufsausbildung und
eine einschlägige mehrjährige praktische Berufstätigkeit.

Siehe auch unter

� Berufsausbildung
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Familienkasse
Die Familienkasse ist eine eigenständige Institution unter dem
Dach der Bundesagentur für Arbeit. Sie untergliedert sich bundes-
weit in die Familienkasse Direktion als Steuerorganisation mit Sitz
in Nürnberg, 102 örtliche Familienkassen und sechs Service Center
der Familienkasse. Die örtlichen Familienkassen sind insbesondere
für die Auszahlung des Kindergeldes an alle anspruchsberechtigten
Personen außerhalb des Öffentlichen Dienstes zuständig.

siehe auch unter

� Kindergeld

Ferienjob
Auch für die Arbeit von Jugendlichen mit Vollzeitschulpflicht, die
sich in den Ferien und in der Freizeit etwas „dazuverdienen“ wol-
len, gelten Regeln und Gesetze. Allgemein gilt: Ein Ferienjob darf
höchstens vier Wochen dauern.

Wer einen Ferienjob sucht und noch keine 18 Jahre alt ist – für
den gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz. Für Kinder ab 13 Jahren gilt
(zusätzlich) die Kinderarbeitsschutzverordnung.

Beide Bestimmungen schützen Kinder und Jugendliche vor
Arbeit, die zu früh beginnt, die zu lange dauert, die zu schwer ist,
die sie gefährdet oder die für sie ungeeignet ist. Wer noch keine
15 Jahre ist, gilt vor dem Gesetz als Kind, 15- bis einschließlich 17-Jäh-
rige gelten als Jugendliche.

Generell ist die Beschäftigung von Kindern und vollzeitschul-
pflichtigen Jugendlichen in Deutschland verboten. Das Jugend-
arbeitsschutzgesetz und die Kinderarbeitsschutzverordnung lassen
jedoch Ausnahmen zu.

Wichtige Regelungen für Neben- oder Ferienjobs: 13 und 14
Jahre alte Kinder dürfen zwei Stunden täglich leichte Aushilfsjobs
wie Prospekte verteilen, Babysitten oder Zeitungen austragen über-
nehmen, allerdings nicht vor oder während der Schule und abends
nicht nach 18 Uhr. Die Arbeit darf die Gesundheit nicht gefährden,
den Schulbesuch oder die schulischen Leistungen nicht einschrän-
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F e r i e n j o b

ken (Schulpflicht!). Grundsätzlich müssen die Eltern ihre Zustim-
mung geben.

15 bis 18 Jahre

Wenn Jugendliche vollzeitschulpflichtig sind, dürfen sie bis zu acht
Stunden an Werktagen arbeiten, maximal 40 Stunden in der
Woche und höchstens 20 Arbeitstage Vollzeit im Jahr. Für nicht
vollzeitschulpflichtige Jugendliche entfällt diese Begrenzung auf
20 Tage.

Die 20 Tage können aufs Jahr verteilt oder am Stück – eben in
den Ferien – gearbeitet werden. Der Job darf zwischen 6 Uhr und
20 Uhr stattfinden. Samstage und Sonntage sind tabu; es gibt Aus-
nahmen zum Beispiel bei Bäckereien, beim Supermarkt, Kiosk, im
Gaststättengewerbe, bei Reparaturbetrieben oder Krankenhäu-
sern. Schwere Lasten schleppen oder gefährliche Arbeiten sind ver-
boten – ebenso regelmäßige Tätigkeiten bei Hitze, Kälte, Nässe oder
Lärm.

Ab 18 Jahre

Schüler und Studierende dürfen bis zu 50 Tage im Jahr in einer kurz-
fristigen Beschäftigung, einem Ferienjob, arbeiten. Das können bei
einer Fünftagewoche zwei Monate am Stück oder 50 Tage verteilt
auf das Jahr sein. Alles, was darüber hinausgeht, ist kein Ferienjob
bzw. keine kurzfristige Beschäftigung mehr. Wer nicht die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt und in den Ferien oder neben Schule
und Studium arbeiten möchte, sollte sich bei der Arbeitsagentur
beraten lassen, ob er eine Arbeitserlaubnis braucht. Keine Arbeits-
erlaubnis brauchen Schüler oder Studierende, wenn sie aus einem
anderen EU-Land stammen (Stichwort: Freizügigkeit) oder eine
unbefristete Aufenthaltserlaubnis haben.

Siehe auch unter

� Jugendarbeitsschutzgesetz

� Geringfügige Beschäftigung
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Fernunterricht
Der Fernunterricht ist eine besondere Möglichkeit zur Weiterbil-
dung. Er hat den Vorteil, nicht an feststehende Termine oder Orte
gebunden zu sein, sondern erlaubt es, das Lernen mit den berufli-
chen, familiären oder sonstigen Verpflichtungen besser in Einklang
zu bringen.

Mit Fernunterricht kann man Schulabschlüsse oder Abschlüsse
der beruflichen Bildung nachholen. Außerdem kann man Lücken in
einzelnen Fächern ausgleichen (zum Beispiel Deutsch, Englisch,
Mathematik) oder die Anpassung an neue berufliche Anforderun-
gen am Arbeitsplatz (zum Beispiel EDV, Buchführung, Elektronik,
Menschenführung) erreichen.

Siehe auch unter

� Weiterbildung, berufliche

Finanzielle Hilfen
Was steht mir zu?

Die finanziellen Hilfen, die der Staat bei Bildung und Ausbil-
dung gibt, lassen sich in drei Kategorien einteilen:
� Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) unterstützt

die schulische Bildung und Ausbildung sowie ein Studium.
� Berufsausbildungsbeihilfe gibt es bei der Berufsausbildung.

Übernommen werden beispielsweise anfallende Weiterbil-
dungskosten wie Lehrgangskosten, Kinderbetreuungskosten
oder Fahrtkosten. Diese Regelung schreibt das Arbeitsförde-
rungsrecht (SGB III) vor. Während einer beruflichen Weiterbil-
dung kann Arbeitslosengeld gezahlt werden.

� Das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz unterstützt die
berufliche Aufstiegsfortbildung.

Weitere Fördermöglichkeiten können sich aus folgenden Regelun-
gen ergeben: aus dem Bundesversorgungsgesetz, dem Bundesent-
schädigungsgesetz, dem Heimkehrergesetz, dem Häftlingshilfe-
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gesetz, dem Soldatenversorgungsgesetz, der Grundsicherung für
Arbeitsuchende (SGB II) oder aus Einzelregelungen der Bundeslän-
der. Über alle Fördermöglichkeiten geben die Agenturen für Arbeit
Auskunft.

Siehe auch unter

� Agentur für Arbeit � Berufsausbildung

� Arbeitsförderung/ � Berufsausbildungsbeihilfe

Arbeitsförderungsrecht � Bundesausbildungs-

(SGB III) förderungsgesetz (BAföG)

� Arbeitslosengeld bei � Studium

beruflicher Weiterbildung � Weiterbildung, berufliche

� Aufstiegsfortbildungs-

förderungsgesetz

Fortbildung
Berufliche Weiterbildung im erlernten Beruf nennt man Fortbil-
dung. Sie hat verschiedene Ziele. In erster Linie soll sie vertiefen und
erweitern, was man in der Berufsausbildung und im Beruf selbst
gelernt hat. Es gibt Anpassungsfortbildungen (zum Beispiel mit
Kursen über neue technische Entwicklung) und Aufstiegsfortbil-
dungen. Letztere ermöglichen die Karriere, zum Beispiel zum Meis-
ter oder Techniker.

Eine Fortbildung kann aber auch Eltern den Wiedereinstieg ins
Berufsleben erleichtern, wenn sie wegen Kindererziehung zeitwei-
lig ihren Beruf nicht ausgeübt haben. Auch fehlende berufliche
Abschlüsse kann man durch Fortbildung nachholen.

� Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG – das sogenannte

„Meister-BaföG“)

� Weiterbildung, berufliche
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Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)
und Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
(Jugendfreiwilligendienstegesetz)
Die Gesetze zur Förderung eines Freiwilligen Ökologischen Jahres
sowie eines Freiwilligen Sozialen Jahres wurden am 1.6.2008 im
Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten zusammen-
geführt.

Junge Leute im Alter von 15 bzw. 16 Jahren (nach Erfüllung der
Vollzeitschulpflicht) bis 26 Jahren können ein Freiwilliges Ökolo-
gisches Jahr oder ein Freiwilliges Soziales Jahr leisten.

Möglich ist ein FÖJ bei Stellen und Einrichtungen, die im
Bereich des Natur- und Umweltschutzes arbeiten, wie zum Beispiel:

� Biotop-Pflege in Agrarlandschaft, Forst und Wald und in
Siedlungsbereichen

� Gewässerpflege
� Aufklärungsarbeit zum Umweltschutz

Das FSJ wird als Helferin oder Helfer in Einrichtungen der Wohl-
fahrtspflege (dazu gehört auch die Kinder- und Jugendhilfe) oder in
Einrichtungen der Gesundheitshilfe geleistet.

Einsatzorte sind häufig:
� Krankenhäuser
� Alten- und Pflegeheime
� Kinderheime
� Einrichtungen für behinderte Menschen
� Sportvereine
� Kultureinrichtungen
� Denkmalpflege

Das FÖJ und das FSJ sind keine Art der Berufsausbildung oder eines
Praktikums. Als Bildungsdienste tragen sie vielmehr dazu bei, sich
beruflich zu orientieren, persönliche Erfahrungen zu sammeln
sowie Umweltbewusstsein bzw. soziale Haltung zu entwickeln.
Junge Menschen erwerben dabei wichtige soziale Kompetenzen,
die als Schlüsselkompetenzen am Arbeitsmarkt sehr gefragt sind.
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F r ü h z e i t i g e A r b e i t s s u c h e

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verpflichten sich, in der
Regel 12 Monate - mindestens jedoch sechs und nicht länger als
18 Monate - Vollzeit in der Einrichtung mitzuhelfen. Für die Tätig-
keit gibt es keinen Lohn. Außer freier Unterkunft, Verpflegung und
Arbeitskleidung darf nur ein angemessenes Taschengeld gezahlt
werden. Während dieser Zeit sind die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer durch den Träger in der Krankenversicherung, der Renten-
versicherung, der Arbeitslosenversicherung, der Pflegeversiche-
rung sowie in der Unfallversicherung versichert – und zwar ohne
eigene Beitragszahlung.

Studienbewerberinnen und -bewerber, die ihre Zulassung zum
Studium wegen des ökologischen Dienstes nicht wahrgenommen
haben, werden bei erneuter Bewerbung bevorzugt berücksichtigt.

Broschüre
Weitere Informationen gibt es u. a. in der Broschüre „Für mich und

für andere“ – unter www.bmfsfj.de.

Siehe auch unter

� Arbeitslosenversicherung � Praktikum

� Berufsausbildung � Rentenversicherung

� Krankenversicherung � Studium

Pflegeversicherung � Unfallversicherung

Frühzeitige Arbeitsuche
Die Erfahrung zeigt: Es ist einfacher, eine neue Beschäftigung zu
finden und zu beginnen, wenn man noch beschäftigt ist. Damit
man nicht bei Arbeitslosigkeit in das berühmte „Loch“ fällt, muss
man sich möglichst früh bei der Agentur für Arbeit melden. Nur
dann kann sich diese schnell um eine Vermittlung bemühen.

Vorgeschrieben ist: Jeder, dessen Arbeits- oder Ausbildungsver-
hältnis endet, muss sich spätestens drei Monate vor der Beendigung
persönlich bei der Agentur für Arbeit arbeitsuchend melden. Lie-
gen zwischen dem Zeitpunkt, an dem man vor der bevorstehenden
Beendigung erfährt, und dem Ende des Arbeits- bzw. Ausbildungs-
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verhältnisses weniger als drei Monate, dann gilt: Die Meldung muss
innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungszeitpunk-
tes erfolgen.

Zur Wahrung dieser Fristen reicht eine telefonische Meldung
aus, wenn man sich nach einer Terminvereinbarung später persön-
lich meldet.

Die Meldung ist auch Pflicht, wenn eine gerichtliche Entschei-
dung darüber ansteht, ob das Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis
fortbesteht. Melden muss man sich auch, wenn der Fortbestand
vom Arbeitgeber in Aussicht gestellt wird.

Bei einem betrieblichen Ausbildungsverhältnis besteht die
Meldepflicht nicht.

Meldet man sich nicht oder verspätet, kann eine Sperrzeit ein-
treten mit der Folge, dass für eine Woche kein Arbeitslosengeld
gezahlt wird.

Siehe auch unter

� Agentur für Arbeit

� Arbeitslosigkeit

� Arbeitsverhältnis

Gefahrstoffverordnung
Diese Verordnung regelt, was bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
(zum Beispiel ätzende, giftige oderkrebserzeugende Stoffe) zu
beachten ist und was zum Schutz der Beschäftigten getan werden
muss.

Der Arbeitgeber ist nach der Gefahrstoffverordnung dazu
verpflichtet, seine Arbeitnehmer und Auszubildenden vor Gesund-
heitsgefährdungen zu schützen. Zum Beispiel muss er eine geeig-
nete Lüftung und Schutzkleidung zur Verfügung stellen. Vorschrif-
ten und Ratschläge findet der Arbeitgeber vor allem in Sicher-
heitsdatenblättern und auf Gebindekennzeichnungen, die sein
Lieferant übermittelt.

Für Hersteller, Verkäufer und Lieferanten von Gefahrstoffen
regelt die Gefahrstoffverordnung auch die Einstufung, Kennzeich-
nung, Verpackung und Erstellung von Sicherheitsdatenblättern.
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G e r ä t e - u n d P r o d u k t s i c h e r h e i t s g e s e t z

Ferner legt die Verordnung fest, wie und wann arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen gemacht werden müssen.

Siehe auch unter

� Arbeitsschutz

Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz
Dieses Gesetz schreibt vor, dass in Deutschland nur Produkte ange-
boten und verkauft werden dürfen, die technisch einwandfrei sind,
das heißt, von ihnen dürfen keine Unfallgefahren für die Verwen-
der ausgehen. Das gilt sowohl für einfache Werkzeuge, Maschinen
und Anlagen wie auch für Haushaltsgeräte und Spielzeug, gleich-
gültig, ob sie privat oder bei der Arbeit genutzt werden. Sicheres
Werkzeug und sicheres Material sind damit der wichtige erste
Schritt für die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen im
Arbeitsleben.

Geringfügige Beschäftigung
Eine geringfügige Beschäftigung liegt vor, wenn:

� das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig im
Monat 400 Euro nicht übersteigt (geringfügig entlohnte
Beschäftigung),

� die Beschäftigung innerhalb eines Jahres seit ihrem Beginn
auf längstens zwei Monate oder 50 Arbeitstage begrenzt ist,
es sei denn, die Beschäftigung wird berufsmäßig ausgeübt
(kurzfristige Beschäftigung).

Geringfügige Beschäftigungen sind versicherungsfrei.
Mehrere 400-Euro-Minijobs können gleichzeitig ausgeübt wer-

den, allerdings nicht bei demselben Arbeitgeber. In einem solchen
Fall werden die Verdienste aus allen Beschäftigungen zusammen-
gerechnet. Versicherungspflicht in allen Versicherungszweigen
besteht, sobald die monatliche Grenze von 400 Euro überschritten
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wird. Neben einer versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung
kann nur ein 400-Euro-Job versicherungsfrei in der Kranken-,
Pflege- und Rentenversicherung ausgeübt werden. Alle weiteren
400-Euro-Jobs werden mit der Hauptbeschäftigung zusammen-
gerechnet und sind versicherungspflichtig in der Kranken-,
Pflege- und Rentenversicherung und auch steuerpflichtig. In
der Arbeitslosenversicherung bleiben alle neben einer
Hauptbeschäftigung ausgeübten 400-Euro-Jobs versi-
cherungsfrei. Kurzfristige Beschäftigungen neben
einem Hauptberuf werden mit der Hauptbeschäfti-
gung nicht zusammengerechnet.

Gewerbeaufsicht
Die Gewerbeaufsicht der Bundesländer überwacht die Einhaltung
der verschiedenen Vorschriften zum Arbeitsschutz. Dies geschieht
u. a. durch Betriebsbesichtigungen.

Gewerkschaft
Gewerkschaften sind Vereinigungen von Arbeitnehmern. Sie ver-
treten die wirtschaftlichen und sozialen Interessen besonders ihrer
Mitglieder, aber auch der Arbeitnehmer insgesamt.

Die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft ist freiwillig.
In der Bundesrepublik Deutschland haben sich viele Arbeitneh-

mer in Gewerkschaften zusammengeschlossen. Die meisten Arbeit-
nehmer sind in den zurzeit acht Gewerkschaften des Deutschen
Gewerkschaftsbundes (DGB) organisiert, die übrigen in den
Gewerkschaften des Christlichen Gewerkschaftsbundes (CGB), im
Deutschen Beamtenbund (DBB) oder in einer anderen Arbeitneh-
mervereinigung.

Ebenso wie die Arbeitgeberverbände haben die Gewerkschaf-
ten folgende Aufgaben:

� Abschluss von Tarifverträgen
� Unterstützung aller Organe, die aufgrund des Betriebsverfas-

sungsgesetzes, der verschiedenen Personalvertretungs-
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gesetze sowie der Gesetze zur Mitbestimmung gewählt
werden

� Anhörungs- und Mitwirkungsrechte bei der sozialpolitischen
Gesetzgebung

� Vertretung ihrer Mitglieder vor den Arbeits- und Sozial-
gerichten

� Mitarbeit in zahlreichen Gremien und Ausschüssen des
Arbeits- und Wirtschaftslebens

Siehe auch unter

� Arbeitgeberverbände � Mitbestimmung

� Arbeitnehmer � Personalvertretungsgesetze

� Arbeitsgericht � Sozialgericht

� Betriebsverfassungsgesetz � Tarifvertrag

Gleichstellungsbeauftragte
Die Gleichstellungsbeauftragten, auch Frauenbeauftragte ge-
nannt, beraten Frauen, die in der Verwaltung arbeiten. Sie helfen
aber auch Männern bei Problemen mit der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf, beispielsweise wenn es um die Elternzeit geht. Außer-
dem vertreten sie die Interessen der Frauen und Männer gegenüber
der Verwaltungsleitung und achten auf die Einhaltung der gesetz-
lichen Regelungen zur Gleichstellung.

Bundesbehörden müssen ab einer Mitarbeiterzahl von 100
dafür sorgen, dass es eine Gleichstellungsbeauftragte gibt. Die
16 Bundesländer haben eigene Gesetze mit ähnlichen Regelungen.

Zuständig für Frauen, die in den Verwaltungen der Gemeinden
arbeiten, sind die kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten. Sie achten bei der Einstellung und Beförderung auf die Ein-
haltung der Gleichstellungsgesetze. Nach außen sind sie auch für
die Bewohnerinnen der Gemeinden und deren Interessen bei kom-
munalpolitischen Entscheidungen zuständig.
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Gründungszuschuss
Der Gründungszuschuss wird geleistet, wenn der Arbeitnehmer bei
Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit noch über einen Restan-
spruch auf das Arbeitslosengeld von mindestens 90 Tagen verfügt.
Um die Förderung zu erhalten, müssen Gründer die notwendigen
Kenntnisse und Fähigkeiten zur Ausübung der selbstständigen
Tätigkeit darlegen. Zudem müssen sie der Arbeitsagentur eine Stel-
lungnahme einer fachkundigen Stelle über die Tragfähigkeit der
Existenzgründung vorlegen. Der Gründungszuschuss wird in zwei
Phasen geleistet. Für neun Monate erhalten Gründer pro Monat
einen Zuschuss in Höhe des zuletzt bezogenen Arbeitslosengeldes
zur Sicherung des Lebensunterhaltes und 300 Euro pro Monat zur
sozialen Absicherung. Für weitere sechs Monate können 300 € pro
Monat zur sozialen Absicherung geleistet werden, wenn eine inten-
sive Geschäftstätigkeit und hauptberufliche unternehmerische
Aktivität dargelegt werden.

Siehe auch unter

� Agentur für Arbeit

� Arbeitslosengeld

Handwerksordnung
Das Gesetz zur Ordnung des Handwerks, das die Rechtsgrundlage
für die Berufsausübung im Handwerk und auch für die Organisa-
tion des Handwerks bildet, regelt auch die Berufsausbildung für die
handwerklichen Berufe. Die Bestimmungen entsprechen weitge-
hend denen des Berufsbildungsgesetzes.

Weitere Informationen auch im Internet beim Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Technologie unter: www.bmwi.de

Siehe auch unter

� Berufsausbildung � Berufsbildungsgesetz
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H a r t z I V

Hartz IV
siehe Arbeitslosengeld II

Humanisierung der Arbeitswelt
Zur Humanisierung der Arbeit gehört alles, was dem Arbeits- und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und der Arbeitszufriedenheit
dient. Das beginnt bei der Sicherheitstechnik und geht über die
Gestaltung der Maschinen und Geräte, Arbeitsplätze und Arbeits-
räume, Arbeitsorganisation und Arbeitsinhalte bis hin zur Förde-
rung der eigenen Verantwortung für Sicherheit und Gesundheit,
der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit durch Qualifikation
und zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Der Humanisierung
des Arbeitslebens liegt ein umfassender Innovationsbegriff zugrun-
de, der technische Innovation, Organisationsentwicklung, die
Förderung der Qualifikation der Beschäftigten und ihre Sicherheit
und Gesundheit am Arbeitsplatz verbindet.

Siehe auch unter

� Arbeitsschutz

Informationsschriften zur Berufswahl
Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit stellt eine Menge Schrif-
ten zur Verfügung, die bei der Berufswahl nützlich sein können:

� „Ausbildung und Beruf. Rechte und Pflichten während der
Berufsausbildung“

� „Beruf aktuell“ gibt einen umfassenden Überblick über
alle anerkannten Ausbildungsberufe und die Berufe mit gere-
gelten Ausbildungsgängen.

� „Studien- und Berufswahl“ enthält grundlegende Informa-
tionen zu allen Fragen, die mit Studium und Berufswahl
zusammenhängen.
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� „Mach’s richtig“ ist ein Heft, das Haupt- und Realschulab-
gängern Anregungen für die rechtzeitige und planmäßige
Vorbereitung auf die Berufswahl gibt.

� „Was werden“ ist eine Zeitung, die Haupt-, Real- und Sonder-
schüler über Fragen der Berufswahl informiert.

� „abi-Berufswahlmagazin“ richtet sich mit laufenden Infor-
mationen über die Studien- und Berufswahl vor allem an Schü-
ler der Oberstufen von Gymnasien und Gesamtschulen.

Mehr Broschüren und weitergehende Informationen gibt es bei
den Agenturen für Arbeit und im Berufsinformationszentrum
sowie auf der Website des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie:
www.bmwi.de

Siehe auch unter

� Agentur für Arbeit

� Ausbildungsberufe, staatlich anerkannte

� Berufswahl

� Berufsberatung

� Studium

� Berufe mit geregelten Ausbildungsgängen

Insolvenzgeld
Arbeitnehmer haben bei dauerhafter Zahlungsunfähigkeit (Insol-
venz) ihres Arbeitgebers Anspruch auf Insolvenzgeld. Das Insol-
venzgeld gleicht das in den letzten drei Monaten des Arbeitsver-
hältnisses vor der Insolvenz ausgefallene Netto-Arbeitsentgelt aus.

Insolvenzgeld gibt es nur auf Antrag. Der Antrag ist innerhalb
einer Ausschlussfrist von zwei Monaten nach dem Insolvenzereig-
nis bei der zuständigen Agentur für Arbeit, in deren Bezirk der ehe-
malige Arbeitgeber seine Lohnabrechnungsstelle hatte, zu stellen.
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J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z

Siehe auch unter

� Agentur für Arbeit

� Arbeitgeber

� Arbeitsförderung/Arbeitsförderungsrecht (SGB III)

� Arbeitnehmer

Jugendarbeitsschutzgesetz
Dieses Gesetz schützt junge Leute unter 18 Jahren, egal ob sie Auszu-
bildende oder Arbeitnehmer sind. Das Mindestalter für die Zulas-
sung zur Beschäftigung ist grundsätzlich 15 Jahre. Das Jugend-
arbeitsschutzgesetz unterscheidet Kinder (unter 15 Jahren) und
Jugendliche (zwischen 15 und 18 Jahren). Für Jugendliche, die voll-
schulzeitpflichtig sind, gelten die gleichen Bestimmungen wie für
Kinder. Diese Jugendlichen dürfen aber einen Ferienjob von bis zu
vier Wochen ausüben, wobei die für Jugendliche geltenden Rege-
lungen anzuwenden sind.

Bedingungen für die Beschäftigung von Jugendlichen:
� Jugendliche dürfen nicht länger als acht Stunden täglich und

40 Stunden in der Woche arbeiten. Ausnahme:
Wenn an einzelnen Werktagen weniger als acht Stunden
gearbeitet wird, dürfen sie an den übrigen Werktagen dersel-
ben Woche bis zu je achteinhalb Stunden arbeiten.

� Für Jugendliche gilt die Fünftagewoche. Der Samstag ist
arbeitsfrei. Es gibt jedoch Ausnahmen, zum Beispiel im Einzel-
handel und im Gaststättengewerbe.

� Jugendliche dürfen nur in der Zeit zwischen 6 Uhr und 20 Uhr
arbeiten. Ausnahmen gibt es zum Beispiel im Bäckerhand-
werk, in der Landwirtschaft, im Gaststättengewerbe und in
Schichtbetrieben.

� Zwischen Feierabend und Arbeitsbeginn am nächsten Tag
müssen immer mindestens zwölf freie Stunden liegen.
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� der Kündigungsgrund im Verhalten des Arbeitnehmers liegt,
beispielsweise dauernde Unpünktlichkeit (verhaltens-
bedingte Kündigung),

� dringende betriebliche Erfordernisse vorliegen, die einer
Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb
entgegenstehen, zum Beispiel Auftragsmangel oder Rationa-
lisierungsmaßnahmen. (betriebsbedingte Kündigung).

Eine Kündigung, gleich aus welchem dieser Gründe, setzt voraus,
dass der Arbeitnehmer auch nach zumutbaren Umschulungs- oder
Fortbildungsmaßnahmen oder – mit seinem Einverständnis – auch
unter geänderten Arbeitsbedingungen im Betrieb oder Unterneh-
men nicht weiterbeschäftigt werden kann.

Im Falle der betriebsbedingten Kündigung muss der Arbeit-
geber eine „soziale Auswahl“ treffen, das heißt: Er muss abwägen,
welcher von mehreren für eine Kündigung in Betracht kommen-
den Arbeitnehmern mit vergleichbarer Tätigkeit am wenigsten
hart betroffen ist. Dabei muss der Arbeitgeber folgendes berück-
sichtigen: die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, die
Unterhaltspflichten und eine eventuelle Schwerbehinderung des
Arbeitnehmers

Will der Arbeitnehmer die Unwirksamkeit einer Kündigung,
gleich aus welchen Gründen, geltend machen, muss er innerhalb
von drei Wochen, nachdem ihm die schriftliche Kündigung zuge-
gangen ist, Klage beim Arbeitsgericht erheben (Kündigungsklage).

Kündigt der Arbeitgeber betriebsbedingt, kann der Arbeitneh-
mer wählen: zwischen einer Kündigungsschutzklage oder einer
Abfindung in Höhe von 0,5 Monatsverdiensten für jedes Beschäfti-
gungsjahr. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber im Kündigungs-
schreiben die Kündigung auf betriebsbedingte Gründe stützt und
den Arbeitnehmer darauf hinweist, dass er die Abfindung bean-
spruchen kann, wenn er die dreiwöchige Frist für die Erhebung der
Kündigungsschutzklage verstreichen lässt.

Besonderer Kündigungsschut z

Für besonders schutzbedürftige Arbeitnehmer besteht besonderer
Kündigungsschutz. Dazu gehören Arbeitnehmer in Elternzeit,
Schwangere (bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbin-
dung), Wehr- und Zivildienstleistende und Schwerbehinderte.
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Diesen Menschen darf nicht gekündigt werden – es sei denn, der
Arbeitgeber bekommt dazu die Zustimmung einer staatlichen
Behörde.

Besonderen Kündigungsschutz haben auch Mitglieder des
Betriebsrates, Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung, des Wahlvorstandes und Wahlbewerber. Ihnen darf nicht
ordentlich gekündigt werden, die außerordentliche (fristlose) Kün-
digung ist nur mit Zustimmung des Betriebsrates zulässig.

Gegen eine Kündigung kann Kündigungsschutzklage vor dem
Arbeitsgericht erhoben werden. Das Gericht entscheidet dann
darüber, ob die Kündigung berechtigt war. Die Frist für die Einrei-
chung der Klage beträgt drei Wochen nach Zugang der schrift-
lichen Kündigung

Siehe auch unter

� Berufsbildungsgesetz � Personalrat

� Betriebsrat � Wehrdienst

� Elternzeit � Zivildienst

� Kündigung

Kurse zur Verbesserung
der Integrationschancen
ausländischer Jugendlicher (KVI)
Ausländischen Jugendlichen, die keinen Schulabschluss haben,
wird die Möglichkeit geboten, den deutschen Hauptschul- oder
Realschulabschluss nachzuholen. Um den Jugendlichen eine beruf-
liche Ausbildung zu ermöglichen, werden auch Berufsorientie-
rungsangebote gemacht. Hier können sie qualifizierte berufliche
Fertigkeiten und Kenntnisse erwerben.

Der Unterricht findet im Internat der Akademie Klausenhof
(NRW) statt.

Nähere Informationen hierüber gibt es bei den Agenturen für
Arbeit.



118

K u r z a r b e i t e r g e l d

Kurzarbeitergeld
Wenn ein Betrieb nicht genug zu tun hat (zum Beispiel weil die Auf-
träge fehlen) und die Arbeitnehmer dafür vorübergehend kürzer
arbeiten, dann haben sie Anspruch auf Kurzarbeitergeld.

Das Unternehmen muss Kurzarbeit mit dem Betriebsrat schrift-
lich vereinbaren und dies der Agentur für Arbeit mitteilen.

Kurzarbeitergeld wird frühestens von dem Kalendermonat an
gezahlt, in dem die Anzeige des Arbeitgebers oder des Betriebsrats
bei der Agentur für Arbeit eingegangen ist.

Die Höhe des Kurzarbeitergeldes beträgt:
� bei Arbeitnehmern mit mindestens einem Kind 67 Prozent des

ausgefallenen Nettolohns,
� sonst 60 Prozent davon.

Kurzarbeitergeld wird normalerweise für einen Zeitraum bis zu
sechs Monaten gewährt.

Siehe auch unter

� Arbeitgeber

� Agentur für Arbeit

� Arbeitnehmer

� Betriebsrat

Lebenslauf
Der Lebenslauf soll dem Arbeitgeber einen Überblick über die per-
sönlichen Daten sowie den bisherigen beruflichen Werdegang des
Bewerbers vermitteln.

Üblich ist ein Lebenslauf in Stichworten (tabellarischer Lebens-
lauf). Wenn es verlangt ist, kann der Lebenslauf auch in ganzen
Sätzen abgefasst werden.

� Name
� Adresse
� Telefonnummer
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� Geburtsdatum und -ort
� Familienstand (bei Jugendlichen eventuell auch Name der

Eltern und Geschwister)
� Nationalität

Darunter folgen die Punkte, die näher ausgeführt werden müssen.
Auf der linken Seite steht jeweils das Stichwort (ggf. mit Zeitan-
gaben), rechts daneben die Erläuterung:

� Schulausbildung
� Berufsausbildung
� Studiengang
� Praktika
� Berufspraxis
� Fort- und Weiterbildung
� besondere Fähigkeiten und Kenntnisse (Sprachen, EDV usw.)
� Lieblingsfächer oder Hobbys, aber nur mit Bezug zur

angestrebten (Ausbildungs-)Stelle

Siehe auch unter

� Arbeitgeber � Fortbildung

� Berufsausbildung � Praktikum

� Bewerbungsschreiben � Weiterbildung, berufliche

Menschen mit Behinderung
Ein Mensch gilt als behindert, wenn seine körperliche Funktion,
seine geistige Fähigkeit oder seine seelische Gesundheit mit hoher
Wahrscheinlichkeit von dem für das Lebensalter typischen Zustand
abweicht – und zwar länger als sechs Monate und so sehr, dass ein
Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.

Für junge behinderte Menschen, die Hilfe im Arbeitsleben
benötigen, ist in der Regel die Bundesagentur für Arbeit zuständig.

Wenn möglich, sollen behinderte Menschen in den gleichen
Berufen und an den gleichen Orten wie Nichtbehinderte ausgebil-
det werden. Im Einzelfall können die Tätigkeit und der Arbeitsort
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bzw. das Lernen und die Prüfung entsprechend gestaltet werden.
Wenn die Art oder Schwere der Behinderung es erfordern, kann

der behinderte Mensch spezielle Einrichtungen nutzen. Für seine
Ausbildung und Berufsförderung gibt es zum Beispiel Berufs-
bildungs- oder Berufsförderungswerke. Berufsbildungswerke sind
für die berufliche Erstausbildung von Jugendlichen gedacht, die
besondere ärztliche, psychologische und pädagogische Betreuung
brauchen.

Broschüren

Mehr Informationen findet man im „Ratgeber für Menschen mit

Behinderung“, zu bekommen beim Bundesministerium für Arbeit und

Soziales (www.bmas.de). Hier erhält man auch die Broschüre „Berufs-

bildungswerke“, „Berufsförderungswerke“ und „SGB IX – Rehabilita-

tion und Teilhabe behinderter Menschen“.

Siehe auch unter

� Arbeitsmarkt � Weiterbildung, berufliche

� Berufsausbildung

� Rehabilitation und Teilhabe

� Berufsbildungswerk

� Berufsförderungswerk

� Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen

Internet
www.ausbildungchancenberuf.de

Meister-BAföG
Siehe unter Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
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Mitbestimmung
Es gibt zwei Arten von Mitbestimmung, erstens: die betriebliche
Mitbestimmung. Diese legt fest, dass Betriebsräte als Interessenver-
tretung der Arbeitnehmer bei Angelegenheiten mitbestimmen
dürfen, die den Arbeitsplatz betreffen – zum Beispiel die Einfüh-
rung von Kurzzeitarbeit, von Überstunden, Prämien oder neuen
technischen Anlagen. Das Recht auf Mitbestimmung besteht in
bundesdeutschen Betrieben mit mindestens fünf ständigen (und
wahlberechtigten) Mitarbeitern.

Anders als in Privatbetrieben nehmen im Öffentlichen Dienst
Personalräte die Mitbestimmungsrechte wahr.

Die zweite Art der Mitbestimmung, die sogenannte Unterneh-
mensmitbestimmung, bezieht sich auf wirtschaftliche und unter-
nehmerische Fragen. Hier können die Arbeitnehmer zum Beispiel
darauf Einfluss nehmen, welche Investitionen an welchen Stand-
orten getätigt werden. Unternehmensmitbestimmung gibt es nur
in größeren Unternehmen mit mehr als 500 Arbeitnehmern, die
wie die Aktiengesellschaft oder die GmbH als Kapitalgesellschaft
geführt werden. Die Unternehmensmitbestimmung findet im Auf-
sichtsrat statt, einem Gremium, das den Vorstand kontrolliert. Die
Mitglieder des Aufsichtsrats werden zum Teil von den Arbeitneh-
mern gewählt, die übrigen Mitglieder werden von den Anteilseig-
nern, also den Aktionären des Unternehmens, bestimmt. Der Anteil
der Arbeitnehmervertreter hängt in erster Linie von der Größe des
Unternehmens ab. Die stärkste Form der Unternehmensmitbestim-
mung besteht für den Bergbau und die Eisen und Stahl erzeugende
Industrie.

Buch
Das kostenlose Buch „Mitbestimmung – eine gute Sache“ gibt

weitere Informationen zum Thema Mitbestimmung, sowohl zur

betrieblichen als auch zur Unternehmensmitbestimmung. Du

findest sie unter www.bmas.de.

Siehe auch unter

� Arbeitnehmer � Gewerkschaft

� Betriebsrat � Personalrat
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Mobilitätshilfen
bei Aufnahme einer neuen Beschäf t igung

Damit ein arbeitloser oder von Arbeitslosigkeit bedrohter Mensch
„mobil“ ist, also schnell einen neuen Job findet und nicht „auf der
Stelle tritt“, kann er Mobilitätshilfen bekommen. Diese zahlt die
Agentur für Arbeit.

Mobi l i tät sh i l fen umfassen:

� Leistungen für den Lebensunterhalt bis zur ersten Lohn-
zahlung (Übergangsbeihilfe) bis zu 1.000 Euro als Darlehen

� Leistungen für Arbeitskleidung und Arbeitsgerät (Ausrüs-
tungsbeihilfe) bis zu 260 Euro

bei Arbeitsaufnahme außerhalb des Wohnortes die Übernahme
von Kosten für

� die Fahrt zum Antritt der Beschäftigung (Reisekostenbeihilfe)
bis zu 300 Euro

� tägliche Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstelle (Fahrt-
kostenbeihilfe) für die ersten sechs Monate

� eine getrennte Haushaltsführung (Trennungskostenbeihilfe)
bis zu 260 Euro monatlich für die ersten sechs Monate

� das Befördern des Umzugsguts (Umzugskostenbeihilfe).

Bezieher von Arbeitslosengeld können Mobilitätshilfen auch zur
Aufnahme einer Beschäftigung im Ausland erhalten.

Ausbildungsuchende, die bei der Agentur für Arbeit gemeldet
sind und in eine Ausbildung eintreten, können diese Leistungen
teilweise auch erhalten.

Wicht ig:

Mobilitätshilfen werden nur auf Antrag gewährt, der grundsätzlich
vor Aufnahme der Beschäftigung zu stellen ist.

Siehe auch unter

� Agentur für Arbeit � Arbeitslosigkeit
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M u t t e r s c h a f t s g e l d

Mutterschaftsgeld
Frauen erhalten im Mutterschutz, also vor und nach der Entbin-
dung, unter bestimmten Voraussetzungen Mutterschaftsgeld.

� Arbeitnehmerinnen, die Mitglieder in der gesetzlichen
Krankenversicherung sind und bestimmte weitere Voraus-
setzungen erfüllen, erhalten von der Krankenkasse Mutter-
schaftsgeld von bis zu 13 Euro je Kalendertag.

� Arbeitnehmerinnen, die nicht Mitglieder in der gesetzlichen
Krankenversicherung sind, erhalten ein einmaliges Mutter-
schaftsgeld in Höhe von insgesamt höchstens 210 Euro.

Zuständig hierfür ist das Bundesversicherungsamt, Mutterschafts-
geldstelle, Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn.

Die Differenz zum (durchschnittlichen) täglichen Netto-Ein-
kommen der Frau zahlt der Arbeitgeber.

Mutterschaftsgeld ist steuer- und sozialabgabenfrei. Solange
eine Frau Mutterschaftsgeld bezieht und keine weiteren beitrags-
pflichtigen Einnahmen hat, bleibt sie beitragsfrei in der gesetz-
lichen Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung, wenn sie dort
schon vorher versichert war.

Berufstätige Frauen, die Elternzeit nehmen oder nicht über 30*)
Wochenstunden arbeiten, erhalten im Anschluss an das Mutter-
schaftsgeld ein Erziehungsgeld. Dieses wird aber mit dem Mutter-
schaftsgeld verrechnet.

Werdende Mütter, die in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung versichert oder mitversichert sind, haben außerdem Anspruch
auf:

� Vorsorgeuntersuchungen
� ärztliche Betreuung und Hebammenhilfe
� Versorgung mit Arznei-, Verbands- und Heilmitteln
� stationäre Entbindung
� sowie unter bestimmten Voraussetzungen auf

häusliche Krankenpflege
� und Haushaltshilfe

*) bei Geburten ab 2001
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Tipp
Viele junge Frauen oder Familien haben zu Beginn der Elternschaft

finanzielle Probleme. Helfen kann in diesem Fall die Bundes-

stiftung Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens.

Siehe auch unter

� Arbeitgeber � Arbeitnehmer

� Arbeitslosenversicherung � Erziehungsgeld

� Elternzeit � Krankenkasse

� Krankenversicherung � Pflegeversicherung

� Rentenversicherung

Mutterschutzgesetz
Beim Mutterschutzgesetz geht es darum, berufstätige Frauen
während und nach der Schwangerschaft vor Gefahren und Schäden
zu bewahren. Also ist der Mutterschutz auch ein Teil des Arbeits-
schutzes.

� Werdende Mütter dürfen nicht beschäftigt werden, wenn
nach ärztlichem Zeugnis Gesundheit oder Leben von Mutter
oder Kind bedroht sind.

� Sie dürfen nicht mit schweren körperlichen Arbeiten oder mit
Arbeiten betraut werden, bei denen sie schädlichen
Einwirkungen von gesundheitsgefährdenden Stoffen oder
Strahlen, Staub, Gasen oder Dämpfen, Hitze, Kälte oder Nässe,
Erschütterungen oder Lärm ausgesetzt sind.

� Akkordarbeit ist ebenfalls verboten.

Werdende Mütter dürfen nicht:
� mehr als maximal achteinhalb Stunden täglich oder 90 Stun-

den pro Doppelwoche arbeiten
� in der Nacht zwischen 20 und 6 Uhr arbeiten
� an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden
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Schwangere unter 18 Jahren dürfen täglich nur acht Stunden oder
80 Stunden innerhalb von zwei aufeinander folgenden Wochen
arbeiten.

Vor und nach der Entbindung gilt:
� In den letzten sechs Wochen vor der Entbindung dürfen

Frauen nur beschäftigt werden, wenn sie es ausdrücklich
wünschen.

� In den ersten acht Wochen nach der Entbindung (Früh- und
Mehrlingsgeburten: zwölf Wochen) dürfen sie überhaupt
nicht beschäftigt werden.

Broschüre
Die Broschüre „Mutterschutzgesetz“ informiert kostenlos. Anfor-

dern kann man sie beim Bundesministerium für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend.

Siehe auch unter

� Arbeitgeber � Elternzeit

� Arbeitnehmer � Krankenkasse

� Arbeitsschutz � Mutterschaftsgeld

� Erziehungsgeld

� Schwangerschaft während der Ausbildung

Personalrat
Er vertritt die Interessen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst.
Gewählt wird er auf Grund der Personalvertretungsgesetze. Seine
Aufgaben entsprechen im Prinzip denen des Betriebsrats.

Siehe auch unter

� Betriebsrat � Personalvertretungsgesetz
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Personal Service Agenturen
Wenn die Vermittlung in Arbeit nicht sofort möglich ist, kann die
Beschäftigung in einer Personal-Service-Agentur (PSA) eine Alter-
native sein. Diese Beschäftigungsalternative ist eine Förderleistung
der Agentur für Arbeit, die einen Maßnahmeträger mit der Einrich-
tung einer PSA beauftragen kann.

Praktisch funktioniert das so: Die PSA stellt den Arbeitslosen ein
(es wird ein auf mindestens sechs Monate befristeter Arbeitsvertrag
abgeschlossen, es entsteht dabei ein sozialversicherungspflichtiges
Beschäftigungsverhältnis) und verleiht ihn für eine bestimmte Zeit
und eine bestimmte Tätigkeit an einen anderen Arbeitgeber. Wäh-
rend dieser vorübergehenden Tätigkeit kann der Arbeitnehmer
sein Können unter Beweis stellen. Dies gibt ihm die Chance, von die-
sem Arbeitgeber fest übernommen zu werden (umgangssprach-
lich: „Klebeeffekt“). In einem solchen Fall kann er sofort wechseln.
Dass eine solche Übernahme kein Einzelfall ist, zeigen die bisheri-
gen Erfahrungen, die auch der Anlass waren, die PSA einzuführen.

In Zeiten, in denen der Beschäftigte nicht verliehen wird, sollen
ihm von der PSA Qualifizierungs- und Weiterbildungskurse ange-
boten werden.

Siehe auch unter

� Agentur für Arbeit

Personalvertretungsgesetze
In jedem Bundesland gibt es ein eigenes Landespersonalver-
tretungsgesetz für die jeweiligen Landesbehörden; für Bundes-
behörden gilt das Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG)
bundesweit.

Diese regeln, wie die Beschäftigten im öffentlichen Dienst mit-
bestimmen und ihre Interessen vertreten können. Die Ziele der
Personalvertretungsgesetze entsprechen in wesentlichen Zügen
denen des Betriebsverfassungsgesetzes. Häufig gibt es bei den
Personalvertretungsgesetzen aber weniger Möglichkeiten, Einfluss
zu nehmen.
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Siehe auch unter

� Betriebsverfassungsgesetz

Pflegeversicherung
Wer länger als sechs Monate pflegebedürftig ist, bekommt von der
Pflegeversicherung finanzielle und organisatorische Unterstüt-
zung – sowohl bei der Pflege zu Hause (ambulante Pflege) als auch
in speziellen Einrichtungen (Heimen, Kliniken etc; dies nennt man
stationäre Pflege).

Die Pflegeversicherung ist eine Pflichtversicherung. Sie ist ein
Teil der gesetzlichen Sozialversicherung. Jeder, der gesetzlich kran-
kenversichert ist, wird Mitglied der sozialen Pflegeversicherung.
Jeder, der privat krankenversichert ist, muss eine private Pflegever-
sicherung abschließen.

Finanziert wird die soziale Pflegeversicherung u. a. durch Bei-
träge der Mitglieder und der Arbeitgeber. Beide zahlen einen
Beitrag jeweils zur Hälfte (außer in Sachsen: Dort tragen die Arbeit-
nehmer einen höheren Anteil des Bruttoeinkommens als Beitrags-
satz als die Arbeitgeber; dafür wurde dort als Ausgleich der Buß-
und Bettag nicht als Feiertag gestrichen).

Unterhaltsberechtigte Kinder, Ehegatten und Lebenspartner
mit geringem Monatseinkommen (nicht höher als 400 Euro) sind
beitragsfrei mitversichert.

Kinderlose Mitglieder haben einen Zuschlag in Höhe von
0,25 Prozent zu tragen. Von der Zuschlagspflicht ausgenommen
sind kinderlose Mitglieder, die vor dem 1. Januar 1940 geboren sind,
Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres,
Bezieher von Arbeitslosengeld II sowie Wehr- und Zivildienstleis-
tende.

Die Beiträge zur privaten Pflegeversicherung richten sich nicht
nach dem Einkommen, sondern sind abhängig vom Alter bei Ein-
tritt in die Versicherung. Der Höchstbeitrag darf nicht höher sein
als der höchste Beitrag in der sozialen Pflegeversicherung. Sie sind
einheitlich für Mann und Frau. Kinder sind unter denselben Voraus-
setzungen wie in der sozialen Pflegeversicherung beitragsfrei mit-
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versichert. Für Ehegatten und Lebenspartner mit niedrigem Ein-
kommen (nicht höher als 400 Euro) darf die Prämie nicht mehr als
150 Prozent des Höchstbeitrags zur sozialen Pflegeversicherung
betragen. Dies gilt, wenn der Versicherungsvertrag bei Inkraft-
treten der Pflegeversicherung bereits bestand.

Siehe auch unter

� Sozialgericht

� Sozialversicherung

Broschüren
Ausführliche Informationen zur Pflegeversicherung bieten die

Broschüren „Pflegeversicherung“ und „Pflegen zu Hause – Ratgeber

für die häusliche Pflege“. Sie können kostenlos beim Bundesminis-

terium für Gesundheit bestellt werden.

Pflegezeit
Mit dem Pflegezeitgesetz sollen die Rahmenbedingungen für die
Vereinbarkeit von Beruf und familiärer Pflege verbessert und dem
Wunsch vieler pflegebedürftiger Menschen Rechnung getragen
werden, durch vertraute Angehörige in gewohnter Umgebung
gepflegt zu werden. Es sieht vor, dass Beschäftigte zur Pflege von
Familienangehörigen eine berufliche Auszeit in Anspruch nehmen
können. Zu einer längeren Pflege naher Angehöriger in häuslicher
Umgebung können Berufstätige bis zu sechs Monate Pflegezeit in
Anspruch nehmen. Hierbei können Beschäftigte zwischen der voll-
ständigen und teilweisen Freistellung von der Arbeit wählen. Bei
akut auftretenden Pflegesituationen haben Beschäftigte das Recht,
bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernzubleiben, um für einen
nahen Angehörigen eine bedarfsgerechte Pflegesituation zu orga-
nisieren oder die sofortige pflegerische Versorgung des Angehö-
rigen sicherzustellen (kurzzeitige Arbeitsverhinderung).

Auch junge Menschen in der Berufsausbildung können diese
Pflegezeit in Anspruch nehmen. Die Ausbildungszeit verlängert
sich um die in Anspruch genommene Pflegezeit.
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Praktikum
Praktika sind eine gute Möglichkeit, in die Berufswelt „hineinzu-
schnuppern“, erste Erfahrungen zu sammeln, Talente zu erproben
und sich zu orientieren. Der Erwerb von Fähigkeiten und die Erpro-
bung von Eignung sollte bei einem Praktikum im Vordergrund
stehen. Wenn es stattdessen hauptsächlich um das Erbringen von
Arbeitsleistungen geht, handelt es sich nicht um ein „Praktikum“,
sondern um ein Arbeitsverhältnis. Das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales stellt unter www.bmas.de eine umfangreiche
Informationsplattform (Generation Praktikum) rund ums Prakti-
kum zur Verfügung.

Siehe auch unter

� Auslandsaufenthalt � Berufsausbildung

Private Altersvorsorge,
staatlich geförderte
Wenn – wie es seit langem in Deutschland der Fall ist – die Zahl der
älteren Menschen im Verhältnis zu den jüngeren immer weiter
steigt, dann zahlen immer weniger in die Rentenkasse ein. Daher
wird eine zusätzliche private Altersvorsorge ergänzend zur gesetz-
lichen Rente angeboten.

Die private Altersvorsorge wird staatlich gefördert (und heißt
dann „Riesterrente“): Es gibt Zulagen und unter Umständen eine
zusätzliche Steuerersparnis. Auf diese Art vorsorgen können auch
Auszubildende.

Heute für morgen „riestern“ lohnt sich – auch bei kleinen Ein-
kommen, wie folgendes Beispiel zeigt:

Ein Auszubildender mit einem sozialversicherungspflichtigen
Vorjahreseinkommen von 10.000 Euro spart die erforderlichen vier
Prozent, also 400 Euro/Jahr. Davon übernimmt der Staat 154 Euro
(entspricht 39 Prozent der Sparleistung) in Form von Zulagen, die
direkt auf das Vorsorgekonto fließen. Der Auszubildende selbst zahlt
246 Euro/Jahr (rund 21 Euro/Monat). Außerdem: Wer unter 25 erst-
mals „riestert“, bekommt einen einmaligen Berufseinsteiger-Bonus
von 200 Euro vom Staat auf seinen Vertrag gezahlt.
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Probezeit
Jede Berufsausbildung und die meisten Arbeitsverhältnisse begin-
nen mit einer Probezeit. Sie wird im Vertrag vereinbart und gibt
Arbeitnehmern wie auch Arbeitgebern die Möglichkeit festzu-
stellen, ob sie auch „zueinander passen“.

Bei der Berufsausbildung darf die Probezeit höchstens vier
Monate dauern. Während dieser Zeit darf sowohl der Auszubil-
dende als auch der Arbeitgeber jederzeit kündigen – ohne Angabe
von Gründen.

Bei einer Beschäftigung jedoch gibt es zwei unterschiedliche
Möglichkeiten für Probezeiten:

� Das Arbeitsverhältnis wird befristet – auf eine bestimmte Zeit.
Diese gilt als Probezeit und endet automatisch. Soll das
Arbeitsverhältnis fortgesetzt werden, muss ein unbefristeter
Vertrag abgeschlossen werden.

� Bei einem unbefristeten Arbeitsverhältnis kann die Anfangs-
zeit als Probezeit vereinbart werden. Dann kann nur eine
Kündigung das Arbeitsverhältnis auflösen.

Siehe auch unter
� Arbeitsverhältnis � Berufsausbildung
� Auszubildender � Berufsausbildungsvertrag
� Arbeitsvertrag � Kündigung
� Ausbildender

Rehabilitation und Teilhabe
Wenn jemand behindert ist, hat er Anspruch auf Leistungen zur
Rehabilitation und Teilhabe. Diese haben die Aufgabe, ihn (wieder)
in den Beruf und in die Gesellschaft einzugliedern.

Zu diesen Leistungen gehören:
� Medizinische Rehabilitation

umfasst alle erforderlichen Heilmaßnahmen wie ärztliche
Behandlung sowie Übungen und Therapien.
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R e n t e

� Teilhabe am Arbeitsleben
soll dazu dienen, dass man einen Ausbildungs- oder Arbeits-
platz bekommt bzw. nicht verliert – zum Beispiel durch Aus-
bildung und Weiterbildung.

� Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
umfasst alle sonstigen Hilfen, die behinderten Menschen die
Eingliederung in die Gesellschaft erleichtern.

Broschüren
Umfangreiche Informationsmaterialien zum Thema Rehabili-

tation, Leistungen zur Teilhabe und Behinderungen gibt es beim

Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Siehe auch unter
� Menschen mit Behinderung
� Weiterbildung, berufliche
� Berufsförderungswerk
� Berufsbildungswerk

Rente
Unter Renten versteht man erstens die Zahlungen, die Versicherte
im Alter bekommen. Zweitens bekommen Versicherte Renten bei
verminderter Erwerbsfähigkeit. Drittens gibt es auch Renten wegen
Todes: die Hinterbliebenen- und Witwenrente, wenn der Ehe-Part-
ner verstorben ist und die Waisenrente beim Tod der Mutter, des
Vaters oder beider Eltern.

Altersrenten
� Regelaltersrente

Ab Vollendung des 67. Lebensjahres. Die Mindestversiche-
rungszeit beträgt fünf Jahre.

� Altersrente für besonders langjährig Versicherte
Ab Vollendung des 65. Lebensjahres. Die Mindestversiche-
rungszeit beträgt 45 Jahre.
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� Altersrente für langjährig Versicherte
Ab Vollendung des 67. Lebensjahres, bei 35 Jahren Mindest-
versicherungszeit. Die vorzeitige Inanspruchnahme der Rente
ist mit einem Abschlag ab Vollendung des 63. Lebensjahres
möglich.

� Altersrente für schwerbehinderte Menschen
Ab Vollendung des 65. Lebensjahres, Mindestversicherungs-
zeit 35 Jahre. Für Versicherte, die bei Beginn der Altersrente
als schwerbehinderte Menschen anerkannt sind. Die vor-
zeitige Inanspruchnahme der Rente ist mit einem Abschlag ab
Vollendung des 62. Lebensjahres möglich.

� Übergangsregelungen für ältere Versicherte
Für Versicherte der Jahrgänge vor 1964 gelten niedrigere
Altersgrenzen. Ab dem Jahr 2012 (Jahrgänge ab 1947) wird die
Altersgrenze für die Regelaltersrente von derzeit noch 65 Jah-
ren stufenweise auf 67 Jahre angehoben. Bei den anderen
Renten erfolgen entsprechende Anhebungen.

Nur noch für die Jahrgänge vor 1952 gibt es die Altersrente wegen
Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit und die Altersrente
für Frauen.

Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit werden gezahlt,
wenn aus gesundheitlichen Gründen die Erwerbsfähigkeit des Ver-
sicherten ganz oder teilweise gemindert ist. Die Mindestversiche-
rungszeit beträgt grundsätzlich fünf Jahre. Zusätzlich müssen in
den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei
Pflichtbeitragsjahre vorliegen.

Renten wegen Todes
� Hinterbliebenenrente

erhalten Männer und Frauen nach dem Tod ihres Ehepartners
oder ihres Partners einer eingetragenen Lebensgemeinschaft
bei Erfüllung einer Mindestversicherungszeit von fünf Jahren.

� Waisenrente
Halbwaisen erhalten ein Zehntel, Vollwaisen ein Fünftel der
Rente des Versicherten zuzüglich eines Erhöhungsbetrages.
Waisenrente wird längstens bis zur Vollendung des 27. Lebens-
jahres gezahlt.
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Bei der Berechnung einer Rente werden u. a. auch Zeiten der
Kindererziehung, der schulischen Ausbildung und Zeiten von
Wehr- oder Zivildienst berücksichtigt.

Broschüre
Die Broschüre „Die Rente“ und „Zusätzliche Altersvorsorge“

können beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales angefor-

dert werden.

Siehe auch unter
� Rentenversicherung

Rentenversicherung
Die gesetzliche Rentenversicherung gehört zur Sozialversicherung
und hat folgende Hauptaufgaben:

� die Zahlung von Renten an Versicherte und Hinterbliebene
� Hilfe zur medizinischen und berufsfördernden Rehabilitation

Fast alle Arbeitnehmer sind verpflichtet, Beiträge zur gesetzlichen
Rentenversicherung zu zahlen. Diese Verpflichtung haben auch
Auszubildende, behinderte Menschen (in anerkannten Werk-
stätten für Behinderte), Wehrdienst- und Zivildienstleistende,
bestimmte Gruppen von Selbstständigen und Menschen, denen
Kindererziehungszeiten angerechnet werden (dies sind die ersten
drei Lebensjahre).

Die Rentenversicherung wird aus Beiträgen der Versicherten
finanziert. Dabei tragen Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Allge-
meinen jeweils die Hälfte des Beitrags. Außerdem zahlt der Bund
einen Zuschuss.

Siehe auch unter
� Arbeitgeber � Sozialversicherung
� Arbeitnehmer � Wehrdienst
� Menschen mit Behinderung � Zivildienst
� Rehabilitation und Teilhabe
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Riesterrente
siehe Private Altersvorsorge

Saison-Kurzarbeitergeld; auch
Förderung der ganzjährig
Beschäftigten (in der Bauwirtschaft)
Wenn wegen schlechten Wetters oder Auftragsmangels in der
Schlechtwetterzeit (vom 1. Dezember bis 31. März) im Baugewerbe,
im Dachdeckerhandwerk sowie im Garten-, Landschafts- und Sport-
platzbau Arbeiten ausfallen, kann das fehlende Arbeitsentgelt
ersetzt werden: Gezahlt werden kann dann stattdessen ein Saison-
Kurzarbeitergeld, das aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung
finanziert wird.

Die Höhe des Saison-Kurzarbeitergeldes beträgt bei Arbeit-
nehmern mit mindestens einem Kind 67 Prozent des ausgefallenen
Nettolohns, sonst 60 Prozent davon.

Aus einer Umlage, die von Arbeitnehmern und Arbeitgebern
bezahlt wird, können weitere Leistungen erbracht werden.

Gewerblichen Arbeitnehmern (Arbeitern) im Baugewerbe, im
Dachdeckerhandwerk sowie im Garten-, Landschafts- und Sport-
platzbau steht außerdem ein Mehraufwandswintergeld zu. Es
beträgt einen Euro (netto) für jede in der Zeit vom 15. Dezember bis
Ende Februar geleistete Arbeitsstunde.

Die Arbeitnehmer können zusätzlich 2,50 Euro (netto) je Stunde
(Zuschuss-Wintergeld) bekommen, wenn sie sich Überstunden
im Winter auszahlen lassen und so kein Saison-Kurzarbeitergeld
gezahlt werden muss.

Die Arbeitgeber bekommen Erstattungsleistungen, sodass die
Weiterbeschäftigung ihrer Arbeitnehmer im Winter fast nichts
kostet.
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Schnupperlehre
In der Schnupperlehre können Jugendliche kennenlernen, was sie
bei der Ausbildung und Arbeit im Beruf erwartet.

Vorsicht! Auch bei einer Schnupperlehre wird ein Arbeitsver-
trag abgeschlossen – mit entsprechender Bezahlung. Man sollte
sich nicht auf eine unbezahlte Beschäftigung einlassen – erst recht
nicht, wenn etwa damit gelockt wird, man bekäme später einen
Ausbildungsplatz.

Siehe auch unter
� Arbeitsverhältnis
� Arbeitsvertrag
� Betriebspraktikum
� Berufswahl
� Praktikum

Schulpflicht, allgemeine
(Vollzeitschulpflicht)

Die Vollzeitschulpflicht schreibt vor, dass jeder Jugendliche mindes-
tens neun bzw. zehn Jahre zur Schule gehen muss. In Baden-Würt-
temberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen beträgt die Vollzeit-
schulpflicht neun Jahre, in Berlin, Brandenburg, Bremen und Nord-
rhein-Westfalen beträgt sie zehn Jahre. Verlässt ein Jugendlicher
die Schule, bevor er die Vollzeitschulpflicht erfüllt hat, muss er,
auch wenn er einen Job hat, nebenher weiter eine (Berufs-) Schule
besuchen, und zwar so lange, bis er die Vollzeitschulpflicht erfüllt
hat.

Siehe auch unter
� Berufsschule
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Schwangerschaft während der
Ausbildung
Eine Schwangerschaft muss nicht, sollte aber dem Betrieb rechtzei-
tig mitgeteilt werden. Nur so können Beschäftigungspausen und
Mutterschutzfristen geplant und eingehalten werden. Das gilt auch
für eine Schwangerschaft in der Ausbildung. Besondere Schutz-
vorschriften gelten für alle Schwangeren. Zum Beispiel darf
Schwangeren und Müttern bis zum vierten Monat nach der Geburt
des Kindes nicht gekündigt werden, auch nicht in der Probezeit.
Der Berufsschulbesuch ist während der Mutterschutzfrist erlaubt,
es sei denn, medizinische Gründe sprechen dagegen. Eine genaue
Auflistung, was erlaubt ist und was nicht, enthält das Mutterschutz-
gesetz. Auskunft geben können auch das Gewerbeaufsichtsamt, der
Betriebsrat oder die Schwangerschaftsberatungsstelle. Wegen
voraussichtlicher Fehlzeiten (Mutterschutz, Elternzeit) oder ver-
kürzter Arbeitszeiten (Teilzeit) muss die Verlängerung der Ausbil-
dungszeit gemeinsam mit dem Unternehmen bei der zuständigen
Kammer beantragt werden.

Auskunft geben die Schwangerschaftsberatungsstellen, zum
Beispiel von pro familia, der Arbeiterwohlfahrt, der Caritas, dem
Sozialdienst katholischer Frauen, dem Diakonischen Werk, dem
Deutschen Roten Kreuz, dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrts-
verband usw.

Tipp
Bei finanziellen Problemen hilft der Staat, etwa durch Sozialhilfe

oder Wohngeld.Eine ergänzende Hilfe bietet die Bundesstiftung

„Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“, die werdende

Mütter in Konflikt- und Notsituationen finanziell unterstützt.

Weitere Internetangebote: www.schwanger-info.de und

www.familienplanung.de
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Broschüre
Weitere Informationen gibt es in der Broschüre „Familienweg-

weiser – staatliche Hilfen im Überblick“, kostenlos beim Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

(www.bmfsfj.de) und in der Broschüre „Rundum. Schwangerschaft

und Geburt“, kostenlos bei der Bundeszentrale für gesundheitliche

Aufklärung (www.bzga.de) .

Siehe auch unter
� Erziehungsgeld � Mutterschutzgesetz
� Kindergeld � Sozialgesetzbuch Zwölftes
� Krankenversicherung Buch (SGB XII Sozialhilfe)
� Mutterschaftsgeld � SGB IX

Schwerbehindertenvertretung
Diese Vertretung hilft schwerbehinderten Menschen, sich in den
Betrieb oder in die Dienststelle einzugliedern, und vertritt ihre
Interessen. Außerdem steht sie ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Die Schwerbehindertenvertretung hat darüber zu wachen, dass
zugunsten von schwerbehinderten Menschen alle Gesetze, Ver-
ordnungen, Tarifverträge und ähnliche Ordnungen eingehalten
werden.

Sie wird in Betrieben und Dienststellen gewählt, in denen min-
destens fünf schwerbehinderte Menschen dauerhaft beschäftigt
sind.

Siehe auch unter

� Tarifvertrag
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Sexuelle Belästigung
Sexuelle Belästigung wird durch das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) verboten. Unter sexueller Belästigung versteht
man unerwünschte, sexuell bestimmte Verhaltensweisen, die
darauf zielen oder bewirken, die Würde eines Menschen zu ver-
letzen. Dies geschieht etwa durch unerwünschte sexuelle Hand-
lungen und Aufforderungen, sexuell bestimmte körperliche Berüh-
rungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts, unerwünschtes Zeigen
und sichtbares Anbringen von pornografischen Darstellungen.
Wer sexuell belästigt wird, kann sich bei seinem Arbeitgeber oder
Vorgesetzten oder der zuständigen Stelle im Betrieb oder der
Dienststelle beschweren. Diese müssen die Beschwerde prüfen und
geeignete Maßnahmen treffen, um eine Wiederholung zu verhin-
dern. Die belästigende Person kann ermahnt, abgemahnt, versetzt
und unter Umständen sogar gekündigt werden. Wenn der Arbeit-
geber keine oder nur ungeeignete Maßnahmen ergreift, dürfen die
betroffenen Arbeitnehmer ihre Tätigkeit, soweit das zu ihrem
eigenen Schutz erforderlich ist, einstellen, ohne auf das Arbeitsent-
gelt verzichten zu müssen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist
der Arbeitgeber darüber hinaus zum Schadensersatz verpflichtet.
Bei Fragen zur sexuellen Belästigungen kannst Du Dich unter
www.antidiskriminierungsstelle.de an die Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes wenden.

Siehe auch unter

� Antidiskriminierungsstelle � Diskriminierungsverbote

Sonderprogramme zur Förderung
der Berufsausbildung
Zur Förderung der Berufsausbildung von arbeitslosen oder benach-
teiligten Jugendlichen gibt es Sonderprogramme des Bundes und
der Bundesländer.

Die Agenturen für Arbeit geben hierüber genaue Auskunft.
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Siehe auch unter

� Benachteiligte Jugendliche

� Berufsausbildung

� Einstiegsqualifizierung

Sozialgericht
Sozialgerichte sind zuständig, wenn es zu Streitigkeiten über
Ansprüche aus der Sozialversicherung kommt (zum Beispiel über
Krankengeld). Sie können auch eingeschaltet werden, wenn es um
Angelegenheiten der Arbeitsförderung (und überhaupt der Aufga-
ben der Bundesagentur für Arbeit) geht sowie um Angelegenheiten
des sozialen Entschädigungsrechts. Darüber hinaus entscheiden sie
über Rechtsstreitigkeiten in Angelegenheiten der Grundsicherung
für Arbeitsuchende, der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungs-
gesetzes.

Für den klagenden Bürger fallen keine Gerichtskosten an. Im
Bereich der Pflegeversicherung gilt dies auch für Streitigkeiten mit
dem privaten Pflegeversicherungsunternehmen.

Siehe auch unter

� Arbeitsförderung/Arbeitsförderungsrecht (SGB III)

� Pflegeversicherung

� Sozialversicherung

Sozialgesetzbuch Zweites Buch
(SGB II: Grundsicherung für
Arbeitsuchende)
Dieses ist die rechtliche Grundlage vor allem für die „Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende“, besser bekannt als Arbeitslosengeld II
(oder umgangssprachlich „Hartz IV“). Damit wurden 2005 einheit-
liche finanzielle Leistungen (zum Beispiel finanzielle Hilfe) für
erwerbsfähige Menschen geschaffen, die hilfebedürftig sind, das
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heißt: Sie haben entweder kein oder kein ausreichendes Einkom-
men, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Ein wichtiges Prinzip lautet Fordern und Fördern. Das bedeutet:
Das Arbeitslosengeld II kann nur in Anspruch nehmen, wer erstens
alle Hilfen zur Jobsuche in Anspruch nimmt und sich zweitens auch
selbst um eine neue Arbeit bemüht. Was konkret zu tun ist, wird in
einer Eingliederungsvereinbarung festgelegt. Dieser Vertrag wird
zwischen dem Arbeitsuchenden und dem Träger der Grundsiche-
rung geschlossen.

Das SGB II hat die ehemalige Arbeitslosenhilfe mit der ehemali-
gen Sozialhilfe (für Erwerbsfähige) zusammengelegt.

Siehe auch unter

� Arbeitslosengeld II

Sozialgesetzbuch Drittes Buch
(SGB III: Arbeitsförderung)
Im Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) wird das Arbeitsförde-
rungsrecht geregelt. Das SGB III umfasst sämtliche Leistungen und
Maßnahmen zur Arbeitsförderung. Es ist damit die Grundlage für
die Arbeit der Bundesagentur für Arbeit und der Agenturen für
Arbeit. Das SGB III enthält zudem Regelungen zur Arbeitslosenver-
sicherung.

Siehe auch unter

� Arbeitsförderung/Arbeitsförderungsrecht (SGB III)

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch
(SGB XII: Sozialhilfe)
Die Sozialhilfe steht Menschen zur Seite, die in eine Notlage gera-
ten. Das heißt: Sie springt für diejenigen ein, die ihren Bedarf nicht
aus eigener Kraft decken können und auch keine (ausreichenden)
Ansprüche aus vorgelagerten Versicherungs- und Versorgungs-
systemen erhalten.
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Gleichzeitig sollen die Leistungen der Sozialhilfe aber auch die
Selbsthilfe unterstützen: Sie sollen den Hilfebedürftigen in die Lage
versetzen, sein Leben möglichst bald wieder aus eigener Kraft zu
gestalten.

Konkret bietet die Sozialhilfe Geld- sowie Sachleistungen und
Beratungsangebote. Sie gibt Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen bei
Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Behinderung.

Genaue Auskünfte erteilt jedes Sozialamt, das auch zu entspre-
chenden Beratungen verpflichtet ist.

Ausgenommen von Leistungen zur Bestreitung des Lebens-
unterhalts nach dem SGB XII sind erwerbsfähige Hilfebedürftige im
Alter zwischen 15 und 65 Jahren. Diese haben einen Anspruch auf
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II). Das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat hierfür ein Internet-
angebot unter www.arbeitsmarktreform.de mit vielen weiterge-
henden Informationen eingerichtet. Ausgenommen sind weiterhin
Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigte Aufenthaltsgeneh-
migung. Sie erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz.

Ebenfalls keinen Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt oder
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung haben Auszu-
bildende, deren Ausbildung nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (BAföG) oder nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch
(SGB III) „dem Grunde nach förderungsfähig“ ist (§ 22 SGB XII ).

In Ausnahme- und Härtefällen kann anders entschieden
werden.

Broschüre
Die Broschüre „Sozialhilfe und Grundsicherung“ kann beim Bun-

desministerium für

Arbeit und Soziales angefordert werden.
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Sozialpädagogische Begleitung und
organisatorische Unterstützung
Klein- und Mittelbetriebe können administrative und organisato-
rische Unterstützung für die Ausbildung von sozial benachteiligten
oder lernbeeinträchtigten Auszubildenden erhalten. Diese Unter-
stützung sowie eine sozialpädagogische Begleitung gibt es auch für
Jugendliche, die im Rahmen einer Einstiegsqualifizierung im
Betrieb lernen.

Siehe auch unter

� Benachteiligte Jugendliche

Sozialversicherung
Die Sozialversicherung garantiert die soziale Sicherheit in unserer
Gesellschaft. Ihre Leistungen werden durch Beiträge der Versicher-
ten, der Arbeitgeber und Dritter, staatliche Zuschüsse und sonstige
Einnahmen finanziert. Sie bietet einen umfassenden Schutz für alle.

Die Sozialversicherung ist der wichtigste Bereich der sozialen
Sicherung. Sie besteht aus fünf Säulen:

1. Die Krankenversicherung bietet finanziellen Schutz bei Krank-
heit und Mutterschaft.

2. Die Rentenversicherung ist die wichtigste Säule der Alters-
sicherung.

3. Die gesetzliche Unfallversicherung hat die Aufgabe, Versiche-
rungsfälle (Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten) und arbeits-
bedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten sowie durch Ver-
sicherungsfälle erlittene Gesundheitsschäden auszugleichen.

4. Die Arbeitslosenversicherung (Arbeitsförderung) bietet
materielle Hilfe bei Arbeitslosigkeit und betreibt eine aktive
Arbeitsmarktpolitik.

5. Die Pflegeversicherung sorgt für eine soziale Absicherung
im Fall der Pflegebedürftigkeit.
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Broschüre
Die Broschüre „Soziale Sicherung im Überblick“ kann beim Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales angefordert werden. Sie gibt es

auch in englischer, italienischer, französischer, spanischer und tür-

kischer Sprache.

Siehe auch unter

� Arbeitslosenversicherung

� Arbeitslosigkeit

� Arbeitsunfall

� Krankenversicherung

� Pflegeversicherung

� Rentenversicherung

� Unfallversicherung

Stellensuchanzeige
Wer einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz sucht, kann zum Beispiel
eigene Stellensuchanzeigen aufgeben – im Internet oder in einer
Zeitung bzw. Zeitschrift.

Dabei sollte man folgende Punkte beachten:
� Sucht man eine Stelle oder einen Ausbildungsplatz in der

Umgebung des Wohnortes, reicht meist eine Anzeige in der
lokalen Tageszeitung. Sonst vergrößern Stellengesuche in der
überregionalen Presse die Chancen, da diese Zeitungen von
den Personalfachleuten vieler Firmen und Behörden gelesen
werden. Sinnvoll sind oft Anzeigen in Fachzeitschriften, da sie
genau in den Kreisen beachtet werden, in denen man eine
Stelle sucht.

� Die Anzeige sollte klar und knapp vermitteln, was man einem
möglichen Arbeitgeber zu bieten hat.
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Folgende Angaben gehören in den Anzeigentext:
� Berufsbezeichnung
� Berufsausbildung
� Berufspraxis
� angestrebte Position/Tätigkeit/Branche
� besondere Kenntnisse
� ggf. der Grund für die berufliche Veränderung

Auch der mögliche Eintrittstermin oder räumliche Wünsche sind
von Interesse.

Tipp
Die Job-Börse des virtuellen Arbeitsmarkts der Bundesagentur für

Arbeit unter www.arbeitsagentur.de bietet Arbeit- und Ausbildung-

suchenden die Möglichkeit, sich schnell und umfassend über regio-

nale und überregionale Beschäftigungsangebote zu informieren

und sich mit dem eigenen Bewerberprofil potenziellen Arbeit-

gebern zu präsentieren.

Siehe auch unter

� Arbeitgeber

� Berufsausbildung

Studium
Nennt man die Ausbildung an einer Hochschule. Es gibt verschie-
dene Arten von Hochschulen:

� Universitäten
� technische Hochschulen
� pädagogische Hochschulen
� Hochschulen für Medizin oder Tiermedizin
� Hochschulen für Sport
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� Kunst- und Musikhochschulen
� kirchliche Hochschulen
� Fachhochschulen

Wer an einer Universität studieren möchte, benötigt grundsätzlich
die allgemeine Hochschulreife (Abitur). Diese kann ersetzt werden
durch eine als gleichwertig anerkannte Ausbildung oder Hoch-
schulzugangsberechtigungen oder durch eine Begabtenprüfung.

Für die Ausbildung an einer Fachhochschule benötigt man die
Fachhochschulreife.

Ob man zum Studium zugelassen wird, entscheidet meist die
jeweilige Hochschule. Sie kann zum Beispiel einen bestimmten
Notendurchschnitt in einer Abschlussprüfung verlangen.

Für einige Studiengänge mit Zulassungsbeschränkungen (zum
Beispiel Medizin) müssen die Bewerbungen an die ZVS (Zentral-
stelle für die Vergabe von Studienplätzen) gerichtet werden. Der
Zulassungsbescheid der ZVS ist in diesen Fächern Voraussetzung
dafür, dass man sich an der Hochschule einschreiben kann.

Bei der Auswahl von Studiengang und Hochschule helfen die
Berufsberatung der Agentur für Arbeit und die Studienberatung an
den Hochschulen.

Die finanzielle Unterstützung von Studierenden regelt das Bun-
desausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Außerdem kann man
sich bei zahlreichen Stiftungen und Begabtenförderungswerken
oder auch bei der Bundeswehr um ein Stipendium bemühen.

Stufenausbildung
Einige Ausbildungen verlaufen in Stufen, also aufeinander aufbau-
end und inhaltlich wie zeitlich besonders geordnet.

Meist sind Stufenausbildungen in zwei Etappen unterteilt:

Erste Stufe:
� Im ersten Jahr wird zunächst die Grundbildung für eine ganze

Berufsgruppe (zum Beispiel Berufe der Bauwirtschaft) vermit-
telt. Das zweite Jahr dient der allgemeinen beruflichen Fach-
bildung (zum Beispiel Hochbau, Tiefbau, Ausbau). Nach dieser
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ersten Stufe ist ein Ausbildungsabschluss vorgesehen. Nun
kann man in dem erlernten Beruf arbeiten oder die Berufsaus-
bildung in einer zweiten Stufe fortsetzen.

Zweite Stufe:
� In der zweiten Stufe (Dauer ein Jahr) erlernt der Auszubil-

dende einen qualifizierten Aufbauberuf (zum Beispiel in der
Sparte Ausbau: Zimmerer, Stuckateur, Fliesenleger usw.).
Auch diese Stufe endet mit einer Abschlussprüfung.

Siehe auch unter

� Ausbildungsordnung

� Auszubildender

� Berufsausbildung

Tarifautonomie
So heißt das grundgesetzlich geschützte Recht der Tarifvertrags-
parteien, ihre Verhandlungen autonom zu führen. Gewerkschaften
und Arbeitgeberverbände bzw. einzelne Arbeitgeber handeln also
die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen durch Tarifverträge
selbst aus.

Die Tarifvertragsparteien sind demnach eigenständig und
unabhängig, der Staat übt keinen Einfluss aus. Allerdings müssen
die Tarifvertragsparteien sich im Rahmen der Verfassung und ande-
rer geltender Gesetze bewegen.

Siehe auch unter

� Arbeitgeber � Tarifverhandlungen

� Arbeitgeberverbände � Tarifvertrag

� Gewerkschaft � Tarifvertragsparteien

Tarifverhandlungen
Die Tarifvertragsparteien, also Gewerkschaften und Arbeitgeber-
verbände oder einzelne Arbeitgeber, handeln untereinander die
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Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen aus. Zum Beispiel Löhne,
Arbeitszeit, Urlaub und anderes.

Das geschieht in der Regel dadurch, dass die Gewerkschaften
eine Forderung aufstellen und die Arbeitgeberverbände ihr Ange-
bot dagegenhalten. In den oft langen Verhandlungen einigt man
sich dann auf einen Kompromiss.

Wenn sich die Tarifpartner in den Verhandlungen nicht einigen
können, kann es zu einem Schlichtungsverfahren kommen. Schei-
tert auch dieses, kommt es zu einem Arbeitskampf mit Streik und
Aussperrung. Am Ende steht stets der neue Tarifvertrag.

Siehe auch unter

� Arbeitgeber � Gewerkschaften

� Arbeitgeberverbände � Tarifvertrag

� Arbeitszeit � Tarifvertragsparteien

Tarifvertrag
In Tarifverträgen stehen die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen,
auf die sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer geeinigt haben. Dazu
gehören Regeln über die Höhe der Löhne, Arbeitszeiten, Urlaub
und über die Art von Arbeitsverhältnissen (inklusive deren Auf-
nahme und Beendigung).

Tarifverträge gelten zunächst nur für die Mitglieder der Tarif-
vertragsparteien. Sie können aber unter bestimmten Voraus-
setzungen vom Staat in bestimmten Bereichen (zum Beispiel für
bestimmte Berufsgruppen) für „allgemein verbindlich“ erklärt
werden. Dann sind sie für alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber
dieser Gruppen bindend.

Siehe auch unter

� Arbeitgeber � Arbeitnehmer

� Arbeitsverhältnis � Arbeitsvertrag

� Tarifvertragsparteien
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Tarifvertragsparteien
Tarifvertragsparteien sind die Vertragspartner bei Tarifverträgen,
also die Gewerkschaften als Interessenvertretung der Arbeitneh-
mer und die Arbeitgeberverbände als Zusammenschluss der Arbeit-
geber. Auch ein einzelner Arbeitgeber, der keinem Arbeitgeber-
verband angehört, kann mit einer Gewerkschaft einen Tarifvertrag
abschließen.

Siehe auch unter

� Arbeitgeber � Gewerkschaft

� Arbeitgeberverbände � Tarifvertrag

� Arbeitnehmer

Teilzeitanspruch
In Unternehmen mit mehr als 15 Beschäftigten haben Arbeitneh-
mer, die dem Betrieb mindestens sechs Monate angehören und
ihren Wunsch nach Arbeitszeitverkürzung rechtzeitig ankündigen
(spätestens drei Monate vor deren Beginn), einen Anspruch auf Teil-
zeitarbeit. Arbeitnehmer und Arbeitgeber suchen dann gemeinsam
nach einer einvernehmlichen Lösung, die den Interessen beider
Partner gerecht wird. Im Einzelfall kann der Arbeitgeber den
Wunsch nach Teilzeit aus betrieblichen Gründen, etwa wegen
erheblicher Beeinträchtigungen der Organisation, des Arbeits-
ablaufs (zum Beispiel Fehlen einer Ersatzkraft) oder der Sicherheit
im Betrieb oder wegen unverhältnismäßig hoher Kosten ablehnen.
Die Tarifpartner sind ermächtigt, weitere betriebliche Gründe bran-
chenspezifisch festzulegen.

Broschüre
Die Broschüre „Teilzeit – Alles was Recht ist“ gibt es im Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales.
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Test
Nach einer Bewerbung um eine Arbeitsstelle oder einen Ausbil-
dungsplatz wird man manchmal zu einem Test eingeladen. Der
Arbeitgeber will mit solchen Tests herausfinden, ob der Bewerber
wirklich für einen speziellen Beruf oder eine bestimmte Position
geeignet ist.

Die Tests sollen etwas über die verschiedenen Fähigkeiten oder
Kenntnisse, manchmal auch Verhaltensweisen des Bewerbers aus-
sagen. Wie gut sie das wirklich können, ist umstritten. Auf jeden
Fall sollte man, wenn es verlangt wird, daran teilnehmen.

Tests kann man üben. Es gibt zu verschiedenen Testformen ent-
sprechende Bücher im Handel. Man findet sie auch in Bibliotheken.

Darüber hinaus veranstalten die Berufsberater Seminare, die
gezielt auf Bewerbungen und Auswahlverfahren vorbereiten.

Broschüre
Die Broschüre „Orientierungshilfe zu Auswahltests“ gibt es bei

den Agenturen für Arbeit. Sie bietet Hilfestellung und Tipps für

Eignungstests und gibt allgemeine Hinweise für die Bewerbung

um eine Lehrstelle.

Siehe auch unter

� Arbeitgeber

� Bewerbung

Trainingsmaßnahmen, Maßnahmen
der Eignungsfeststellung
Trainingsmaßnahmen und Maßnahmen der Eignungsfeststellun-
gen sollen Arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeit-
suchenden helfen, ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu ver-
bessern. Sie sind Förderleistungen der Agentur für Arbeit und
können bei einem Maßnahmeträger aber auch in einem Betrieb
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stattfinden. In einer Maßnahme der Eignungsfeststellung wird
ermittelt, welche Kenntnisse und Fähigkeiten der Betreffende hat
und wie er sich in der Arbeitsmarktlage entwickeln kann. In Trai-
ningsmaßnahmen können Bewerbungstrainings zur Unterstüt-
zung der Selbstsuche gefördert werden oder berufliche Kenntnisse
und Fähigkeiten erlernt und vertieft werden. Je nach Inhalt und
Zweck dauern diese Maßnahmen zwei, vier oder acht Wochen. Ins-
gesamt darf die Förderung nicht länger als zwölf Wochen dauern.
Die Kosten übernimmt die Agentur für Arbeit. Dazu gehören auch
anfallende Fahrtkosten.

Das Arbeitslosengeld wird während der Maßnahme weiter-
gezahlt.

Informationen über Angebote gibt es bei der örtlichen Agentur
für Arbeit sowie beim Bundesinstitut für Berufsbildung:
www.bibb.de

Siehe auch

� Agentur für Arbeit

Transferkurzarbeitergeld
Transferkurzarbeitergeld soll Arbeitnehmern helfen, die durch
Umstrukturierungen im Betrieb von einem längeren Arbeits- (und
Entgelt-)Ausfall betroffen sind und denen Arbeitslosigkeit droht.
Mithilfe der Leistungen und der sie begleitenden Vermittlungs-
und Qualifizierungsmaßnahmen ihres bisherigen Arbeitgebers
oder einer sogenannten Transfergesellschaft sollen die Arbeitneh-
mer möglichst rasch wieder einen Arbeitsplatz finden. Dabei ist das
Transferkurzarbeitergeld zur Deckung des Lebensunterhaltes der
Arbeitnehmer bestimmt.

Eine der Voraussetzungen für eine Zahlung des Transferkurz-
arbeitergeldes ist, dass der Betrieb oder der Betriebsrat den Arbeits-
ausfall bei der Agentur für Arbeit meldet.

Die Höhe des Transferkurzarbeitergeldes entspricht der Höhe
des Kurzarbeitergeldes.

Siehe auch unter

� Kurzarbeitergeld
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T r a n s f e r m a ß n a h m e n

Transfermaßnahmen
Darunter versteht man Maßnahmen mit folgendem Zweck: Arbeit-
nehmer, die durch Umstrukturierungen im Betrieb von einem
längeren Arbeitsausfall (und Entgeltausfall) betroffen sind und
denen voraussichtlich Arbeitslosigkeit droht, sollen mit Hilfe der
Maßnahmen schnell wieder eine neue Beschäftigung finden.

An diesen Maßnahmen muss sich der Arbeitgeber angemessen
beteiligen. Zur Hälfte gibt die Agentur für Arbeit einen Zuschuss.
Dieser beträgt höchstens 2.500 Euro pro gefördertem Arbeitneh-
mer.

Siehe auch unter

� Transferkurzarbeitergeld

Unfallverhütungsvorschriften
Unfallverhütungsvorschriften werden von den Trägern der Unfall-
versicherung, zum Beispiel den Berufsgenossenschaften, erlassen.

Sie legen u. a. fest:
� was die Arbeitgeber an Einrichtungen, Anordnungen und

Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrank-
heiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren vorzu-
nehmen haben,

� welche Verhaltensregeln die Arbeitnehmer als ihren Beitrag
zum Arbeitsschutz zu beachten haben.

Siehe auch unter

� Arbeitgeber � Arbeitnehmer

� Arbeitsschutz � Arbeitsunfall

� Unfallversicherung
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Unfallversicherung
Die gesetzliche Unfallversicherung gehört zum System der Sozial-
versicherung, in der alle Arbeitnehmer – und damit auch Auszu-
bildende – versichert sind. Geschützt sind außerdem Schüler und
Studierende.

Der Versicherungsschutz besteht am Arbeitsplatz bzw. in der
Schule oder Hochschule und auf dem Hin- und Rückweg. Damit
sind auch Unfälle bei allen Veranstaltungen der Schule oder Hoch-
schule wie zum Beispiel Sportfeste, Wander- und Studienfahrten
sowie die Wege von und zur Schule oder Hochschule geschützt.

Die Unfallversicherung hat die Aufgabe:
� Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gefah-

ren zu verhüten (Prävention),
� nach einem Unfall die Gesundheit der Betroffenen wiederher-

zustellen (Rehabilitation) sowie
� die Betroffenen durch Geldleistungen zu entschädigen. Das

geschieht beispielsweise mittels Heilbehandlung, Umschu-
lung, Aus- und Fortbildung oder auch durch die Zahlung von
Versicherten- und Hinterbliebenenrenten.

Verantwortlich für die Abwicklung von Unfall-Versicherungsfällen
sind die gewerblichen Berufsgenossenschaften, die landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaften und die Unfallversicherungsträger
der öffentlichen Hand.

Siehe auch unter

� Arbeitgeber � Auszubildender

� Arbeitnehmer � Berufsgenossenschaft

� Arbeitsunfall � Berufskrankheit

� Arbeitsschutz � Sozialversicherung

Unterhaltssicherungsgesetz
Dieses garantiert Angehörigen von Wehrdienst- und Zivildienst-
leistenden Zahlungen, die den Lebensbedarf sichern.
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U r l a u b

Bei Wehrübungen wird Arbeitnehmern das entgangene Ein-
kommen bis zu bestimmten Höchstgrenzen ersetzt. Selbststän-
digen wird das Einkommen während einer Wehrübung dadurch
gesichert, dass ihnen Kosten für einen Vertreter bis zu einer Höchst-
grenze erstattet werden. Im Ausnahmefall ist auch der Ersatz der
entfallenden Einkünfte möglich.

Siehe auch unter
� Arbeitnehmer
� Wehrdienst
� Zivildienst

Urlaub
Das Bundesurlaubsgesetz garantiert allen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern einen jährlichen Mindesturlaub von vier Wochen.

Jugendliche haben gemäß den Bestimmungen im Jugend-
arbeitsschutzgesetz einen höheren Urlaubsanspruch, da junge
Arbeitnehmer als desto schützenswerter gelten, je jünger sie sind.

Der gesetzliche Mindesturlaub wird durch weitergehende
Regelungen in Tarifverträgen allerdings oftmals übertroffen. Viele
Arbeitnehmer haben danach mehr als vier Wochen Urlaub im Jahr.

Siehe auch unter
� Arbeitnehmer � Jugendarbeitsschutzgesetz

Vermögensbildung
Der Arbeitgeber kann zur Vermögensbildung seiner Beschäftigten
beitragen – mit einem Vertrag über Vermögenswirksame Leis-
tungen (VL). Das bedeutet zum Beispiel: Der Arbeitgeber zahlt dem
Arbeitnehmer zusätzlich zum Arbeitsentgelt eine bestimmte
Summe. Diese muss der Arbeitnehmer anlegen lassen – für sieben
Jahre und in einer bestimmten Anlageform (zum Beispiel Unter-
nehmensbeteiligungen).

Arbeitnehmer mit geringem und mittlerem Einkommen erhal-
ten dann eine staatliche Sparzulage: Sie beträgt 18 Prozent auf bis
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zu 400 Euro vermögenswirksame Leistungen, mit denen Beteili-
gungen erworben werden. Für Bausparen und Wohneigentum gibt
es eine Zulage von neun Prozent auf bis zu 470 Euro jährlich.

Die Sparzulage ist an bestimmte Einkommensgrenzen gebun-
den:

� 17.900 Euro bei Alleinstehenden
� 35.800 Euro bei Verheirateten (zusammen)

Entscheidet man sich für Vermögenswirksame Leistungen, kann
das auch steuerliche Vorteile haben.

Tipp
Weitere Informationen gibt es bei Banken, Sparkassen und

Verbraucherzentralen.

Siehe auch unter
� Arbeitgeber � Arbeitnehmer

Vorstellungsgespräch
Ein Vorstellungsgespräch ist nach dem Bewerbungsschreiben die
zweite, meist entscheidende Stufe einer Bewerbung. Es dient dazu,
dass sich der Arbeitgeber ein genaueres Bild vom Bewerber machen
kann. Doch auch für den Bewerber ist es die Gelegenheit, sich näher
über den Betrieb und die Arbeit zu informieren.

Auch beim Vorstellungsgespräch muss man, wie bei der schrift-
lichen Bewerbung, einige Regeln beachten.

� Kleidung und äußeres Erscheinungsbild sollten dem Anlass
angemessen sein.

� Pünktlichkeit ist unverzichtbar. Man sollte sich daher früh-
zeitig über die Verkehrsverbindungen informieren.

� Während des Gesprächs macht Sachlichkeit den besten
Eindruck.

Das Vorstellungsgespräch ist für den Bewerber die Chance, persön-
lich für sich zu werben und den Arbeitgeber zu überzeugen.
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We g e u n f a l l

Dieses Gespräch sollte sorgfältig vorbereitet werden:
� Man kann weitere Informationen über den Betrieb und seine

Branche einholen (zum Beispiel über das Internet, durch Fach-
literatur oder über die Öffentlichkeitsabteilung des betreffen-
den Unternehmens).

� Auf jeden Fall sollte man seine Bewerbungsunterlagen im
Kopf haben, damit man Fragen klar und ausführlich ohne
langes Nachdenken beantworten kann.

� Man sollte sich vorher einige Fragen stellen (und beantwor-
ten), die im Vorstellungsgespräch eine Rolle spielen könnten.

� Ebenso kann man sich eigene Fragen, zum Beispiel zum
Betrieb oder zur späteren Tätigkeit, überlegen. Damit zeigt
man sein Interesse für den künftigen Job oder die Ausbildung.

Es gibt zahlreiche Bücher zu diesem Thema, die bei der Vorberei-
tung helfen können. Man findet sie in jeder Bibliothek, auch bei den
Agenturen für Arbeit. Im Internet (www.arbeitsagentur.de) gibt es
weitere wertvolle Tipps zum Vorstellungsgespräch.

Siehe auch unter
� Arbeitgeber
� Bewerbung

Wegeunfall
Unfälle, die Versicherte auf dem Weg von oder zur Arbeit erleiden,
sind Wegeunfälle. Sie sind über die gesetzliche Unfallversicherung
abgesichert.

Siehe auch unter
� Unfallversicherung
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Wehrdienst
Die Dauer des Grundwehrdienstes beträgt neun Monate.

Der Arbeitnehmer hat den Einberufungsbescheid unverzüglich
seinem Arbeitgeber vorzulegen.

Während des Grundwehrdienstes (und allgemein während des
Wehrdienstes) sind alle Soldaten sozial abgesichert.

� Der vorherige Arbeitsplatz ist durch das Arbeitsplatzschutz-
gesetz gesichert. Dieses schützt vor Kündigung.

� Durch das Unterhaltssicherungsgesetz werden der Unterhalt
gesichert und finanzielle Belastungen ausgeglichen.

� In der Rentenversicherung werden Wehrdienstzeiten ange-
rechnet.

� Während der Dienstzeit wird die Krankenversicherung wegen
der unentgeltlichen truppenärztlichen Versorgung nicht in
Anspruch genommen.

� Außerdem bezahlt der Bund für die Grundwehrdienstleisten-
den die Beiträge für die Pflegeversicherung.

Unmittelbar nach dem Grundwehrdienst kann man freiwilligen
zusätzlichen Wehrdienst leisten – höchstens aber volle 14 Monate.
Dafür wird neben dem Wehrsold pro Tag ein steuerfreier Zuschlag
gezahlt. Die Ansprüche auf Unterhaltssicherung und Arbeitsplatz-
schutz erstrecken sich auch auf die Zeit des freiwilligen zusätz-
lichen Wehrdienstes.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich für vier Jahre zu ver-
pflichten. Dazu muss man einen Beruf haben, der für das Militär
von Nutzen ist. Man erhält dann eine Aus- und Weiterbildung im
erlernten Beruf sowie einen weiterführenden Abschluss.

Hat man diesen für das Militär interessanten Beruf nicht, so
kann man sich nur mindestens acht Jahre verpflichten. Während
dieser Zeit erlangt man jedoch grundsätzlich einen qualifizierten
Berufsabschluss.

Internet
www.bundeswehr.de
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We i t e r b i l d u n g , b e r u f l i c h e

Arbeitnehmer ohne Berufsausbildung müssen – von Ausnah-
mefällen abgesehen – vor der Weiterbildung nachweisen, dass sie
mindestens drei Jahre beruflich tätig waren.

Weiterbildungen, die dem beruflichen Fortkommen dienen
wie zum Beispiel Meister, Fachwirte oder vergleichbare Abschlüsse
der beruflichen Bildung werden nach dem Aufstiegsfortbildungs-
förderungsgesetz unterstützt.

Beim Erlernen eines anderen Berufes wird von Umschulung
gesprochen.

Arbeitslose, die an einer beruflichen Weiterbildung teilneh-
men, können unter bestimmten Voraussetzungen weiter Arbeits-
losengeld bei beruflicher Weiterbildung bekommen.

Auskünfte über berufliche Weiterbildung bekommt man bei
den Agenturen für Arbeit und in den Berufsinformationszentren
(BIZ) und online unter www.arbeitsagentur.de.

Tipp
Die Datenbank KURSNET der Bundesagentur für Arbeit enthält

umfangreiche Informationen zu den bundesweit vorhandenen

Angeboten der beruflichen Weiterbildung. Zugang zu KURSNET

erhält man bei den Berufsinformationszentren der Agenturen für

Arbeit oder im Internet (www.kursnet.arbeitsagentur.de).

Siehe auch unter
� Agentur für Arbeit � Berufsausbildung
� Auslandsaufenthalt � Bildungsurlaub
� Arbeitgeber � Finanzielle Hilfen
� Arbeitnehmer
� Arbeitsförderung/

Arbeitsförderungsrecht (SGB III)
� Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz

(AFGB – das sogenannte„Meister-BAföG“)
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Wo h n g e l d

Wohngeld
Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss. Er kann Mieter und Eigen-
tümer von Wohnraum unterstützen, wenn sie die Miete bzw. die
anfallenden Kosten nicht bezahlen können.

Beantragt werden muss Wohngeld bei der zuständigen
Gemeinde-, Stadt-, Amts- oder Kreisverwaltung.

Ob und in welcher Höhe Wohngeld gezahlt wird, ist abhängig
von:

� der Höhe des Gesamteinkommens
� der Zahl der zum Haushalt gehörenden Familienmitglieder
� der Höhe der monatlichen Miete bzw. Belastung

Bei der Einkommensberechnung gibt es besondere Freibeträge,
etwa für schwerbehinderte Menschen.

Auszubildende haben als Alleinstehende dann keinen An-
spruch auf Wohngeld, wenn ihnen grundsätzlich BAföG oder Be-
rufsausbildungsbeihilfe zusteht. Ausnahmen gibt es bei der Heirat
mit jemandem, der nicht Auszubildender ist.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter
„www.bmvbw.de“ auf der Homepage des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen.

Siehe auch unter
� Arbeitsförderung/ � Wehrdienst

Arbeitsförderungsrecht (SGB III) � BAföG
� Auszubildender � Zivildienst
� Berufsausbildungsbeihilfe

Zivildienst
Der Zivildienst dauert neun Monate. Ebenso wie beim Wehrdienst
sind die Zivildienstleistenden sozial abgesichert.

� Das Arbeitsplatzschutzgesetz sichert den Arbeitsplatz und
schützt vor Kündigung.

� Durch das Unterhaltssicherungsgesetz werden der Unterhalt
gesichert und finanzielle Belastungen ausgeglichen.
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� In der Rentenversicherung werden Zivildienstzeiten berück-
sichtigt.

� Während der Dienstzeit wird die Krankenversicherung wegen
der unentgeltlichen Heilfürsorge nicht in Anspruch genom-
men.

� Außerdem zahlt der Bund für die Zivildienstleistenden die
Beiträge für die Pflegeversicherung.

Weitere Informationen erteilt das Bundesamt für den Zivildienst
unter: www.zivildienst.de

Auskünfte über die finanziellen Hilfen nach dem Unterhalts-
sicherungsgesetz während des Wehr- oder Zivildienstes erteilen die
Ämter für Unterhaltssicherung bei den Gemeinden.

Sofort nach Erhalt des Einberufungsbescheids für den Wehr-
oder Zivildienst muss man den Arbeitgeber verständigen!

Siehe auch unter
� Agentur für Arbeit
� Arbeitsförderung/ Arbeitsförderungsrecht
� Arbeitsplatzschutzgesetz
� Kündigung
� Pflegeversicherung
� Rentenversicherung
� Krankenversicherung
� Unterhaltssicherungsgesetz

ZVS
Die ZVS (Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen) infor-
miert frühzeitig darüber, für welche Studiengänge sie im nächsten
Semester die Zulassungen vergibt (für das Wintersemester ab Mai,
für das Sommersemester ab November). Die Bewerbungsfristen bei
der ZVS sind in der Regel (keine Gewähr!):

� 15. Januar für das Sommersemester
� 15. Juli (bzw. 31. Mai für „Alt-Abiturienten“) für das Winter-

semester



161

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Z w e i t e r B i l d u n g s w e g

Die Studienanträge müssen an die ZVS in Dortmund gehen.
Beizulegen beim Einschreiben an einer Hochschule sind:

� Original-Reifezeugnis
� Geburtsurkunde
� Passbilder
� Ausweis
� ggf. der Zulassungsbescheid der ZVS

Zweiter Bildungsweg
Schulabschlüsse sind wichtig: für die Berufsausbildung, für den Job,
für die berufliche Weiterbildung. Aber keine Angst, wenn es beim
ersten Mal nicht geklappt hat. Die zweite Chance: der Zweite Bil-
dungsweg. Denn fehlende Schulabschlüsse kann man jederzeit,
auch im späteren Leben, erwerben. Hierzu steht ein reichhaltiges
Bildungsangebot an vielen Orten zur Verfügung. Einrichtungen
des Zweiten Bildungsweges sind neben den Volkshochschulen vor
allem Abendschulen und Kollegs.

Nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung hat man meist
gleichzeitig den Hauptschulabschluss erreicht. In vielen Bundes-
ländern sind Bestrebungen vorhanden, zum Beispiel Meistern,
Technikern oder Fachwirten den Weg zur Universität oder zur Fach-
hochschule auch ohne Abitur oder Fachhochschulreife zu ebnen.

Haupt schulabschluss

Volkshochschulen und andere Einrichtungen der Erwachsenen-
bildung bieten Vorbereitungskurse für den nachträglichen Erwerb
des Hauptschulabschlusses an. Voraussetzung ist die Erfüllung
der allgemeinen Schulpflicht. Oft ist auch die Teilnahme an einer
Schulfremdenprüfung/Externenprüfung möglich.

Mit t lerer B i ldungsabschluss

Den Realschulabschluss kann man in Volkshochschulen,
Fachoberschulen, in einigen Bundesländern in Berufsaufbau-
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schulen, aber auch über den Fernunterricht und die Schulfremden-
prüfung/ Externenprüfung erwerben. Zulassungsvoraussetzungen
sind u. a. Erfüllung der Vollzeitschulpflicht, der Hauptschul-
abschluss (nicht in allen Bundesländern), ein gleichwertiges
Zeugnis oder eine abgeschlossene Berufsausbildung bzw. eine
mehrjährige Berufstätigkeit

Fachhochschul re i fe

Zur Fachhochschulreife kommt man durch Fachoberschulen,
Abendgymnasien, über Fernunterricht und das Telekolleg II,
Kollegs oder über die Schulfremdenprüfung/Externenprüfung.

Fachgebundene Hochschul re i fe

In einigen Bundesländern gibt es die Möglichkeit, über
Berufsoberschulen, Fachakademien, Fernunterricht oder die
Schulfremdenprüfung/Externenprüfung für bestimmte
Ausbildungsrichtungen die Hochschulreife zu erwerben.

Al lgemeine Hochschulre i fe

In Abendgymnasien, Kollegs und Berufsoberschulen oder im
Fernunterricht kann man die allgemeine Hochschulreife erlangen,
ebenso über die Schulfremdenprüfung/Externenprüfung oder über
eine Begabtenprüfung.

Bei allen Angeboten des Zweiten Bildungswegs sollte man sich
über die konkreten Bedingungen genau erkundigen. Beratungen
bieten die Berufsinformationszentren (BIZ) der Agenturen für
Arbeit, die zuständigen Kultusministerien bzw. Senatsverwaltun-
gen des Bundeslandes an.
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Bundesmin ister ium
für Arbeit und Soz ia les

Information, Publikation,
Redaktion
53107 Bonn

Tel.: (01 80) 5 15 15 10
(14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz)

Fax: (01 80) 5 15 15 11
(14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz)

Internet: www.bmas. de

E-Mail: info@bmas.bund.de

� Altersvorsorge macht Schule
(Flyer)
Best.-Nr.: A 839‹

� Ausbildungsbonus (Infopaket)
Best.-Nr.: A 841

� A – Z der Arbeitsförderung
Best.-Nr.: A 186

� Arbeitsrecht – Informationen
für Arbeitnehmer und
Arbeitgeber
Best.-Nr.: A 711

� Arbeitszeitgesetz
Best.-Nr.: A 120

� Berufsbildungswerke –
Einrichtungen zur beruflichen
Rehabilitation junger
Menschen mit Behinderung
Best.-Nr.: A 713

� Berufsförderungswerke –
Einrichtungen zur beruflichen
Eingliederung erwachsener
Behinderter
Best.-Nr.: A 714

� Bilder und Dokumente zur
Sozialgeschichte: Buch
und CD
Schutzgebühr 20,– €
zzgl. Versandkosten
Best.-Nr.: K 704

� Nur die CD zur Sozial-
geschichte
Schutzgebühr 10,– €
zzgl. Versandkosten
Best.-Nr.: C 704

� Die Rente
Best.-Nr.: A 815

� Erwerbsgeminderte Rente
Best.-Nr.: A 261

� Entgeltfortzahlung
Best.-Nr.: A 164

� Geringfügige Beschäftigung
Best.-Nr.: A 630

� Grundsicherung für Arbeits-
suchende (Hartz IV)
Best.-Nr.: A 430

� Klare Sache – Jugendarbeits
schutz und Kinderarbeits
schutzverordnung
Best.-Nr.: A 707

� Kündigungsschutz
Best.-Nr.: A 163



� Mitbestimmung –
Ein gutes Unternehmen
Best.-Nr.: A 741

� Persönliches Budget
Best.-Nr.: A 722

� Ratgeber für Menschen mit
Behinderung
Best.-Nr.: A 712
CD-ROM Best.-Nr.: C 720

� Sicherheit und Gesundheits
schutz auf Baustellen
Best.-Nr.: A 218

� Soziale Sicherung im
Überblick
Best.-Nr.: A 721 (deutsch)
Best.-Nr.: A 998 (engl.)
Best.-Nr.: A 996 (franz.)
Best.-Nr.: A 997 (span.)
Best.-Nr.: A 985 (türk.)

� Sozialgesetzbuch IX
Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen
Best.-Nr.: A 283

� Sozialhilfe und Grund-
sicherung
Best.-Nr.: A 207

� Sozialkompass Europa
Ein Sozialversicherungs-
vergleich
Best.-Nr.: A 801

� Sozialpolitik – ein Heft für die
Schule
In diesem Heft werden die
Themenbereiche der sozialen
Sicherung bei Arbeit, Krank-
heit, Unfall und Alter sowie
das Thema Leben und Arbei-
ten in Europa für Jugendliche
(Schülerinnen und Schüler ab
der Sekundarstufe I) über-
sichtlich und ansprechend
dargestellt. Es eignet sich so-
wohl für den Unterricht als
auch für denjenigen, der sich
aus eigenem Antrieb mit der
Thematik Arbeit und Soziales
beschäftigen möchte.
Bestell-Nr.: A 999
Stand: Juni 2008
Bitte bestellen Sie die Bro-
schüre bei der Universum Ver-
lag GmbH in 65175 Wiesba-
den direkt oder im Internet
unter www.sozialpolitik.com.

� Statistisches Taschenbuch
2008
Best.-Nr.: A 129-08

� Teilzeit – Alles was Recht ist
Best.-Nr.: A 263

� Von Generation zu Genera-
tion (DVD)
D 005

B r o s c h ü r e n
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Bundesmin ister ium für
B i ldung und Forschung

Referat Publikationen,
Internetredaktion
Postfach 300235
53182 Bonn
Tel.: (0 180) 526 23 02
Fax: (0180) 526 23 03

Internet: www.bmbf.bund.de

E-Mail: books@bmbf.bund.de

� Ausbildungsförderung
BAföG, Bildungskredit und
Stipendien

� Berufliche Qualifizierung
Jugendlicher mit besonde
rem Förderbedarf
Best.-Nr.: 30155

� Meister-BAföG
Das Aufstiegsfortbildungs
förderungsgesetz
Best-Nr.: 29799

� Schule und dann?
Ratgeber zum Start
Ausbildung und Berufliche
Rechte und Pflichten wäh
rend der Berufsausbildung

Bundesmin ister ium für
Fami l ie, Senioren ,
Frauen und Jugend

11018 Berlin
Bezugsstelle:
Publikationsversand der
Bundesregierung
Postfach 481009
18132 Rostock
Tel.: (0 18 88) 8 08 08 00*
Fax: (018 88) 1 08 08 08 00*
E-Mail: publikationen-
@bundesregierung.de
Internet: www.bmfsfj.de

* Jeder Anruf kostet 14 Cent pro Minute

aus dem deutschen Festnetz,

abweichende Preise aus den

Mobilfunknetzen sind möglich.

� Der Unterhaltsvorschuss –
Eine Hilfe für Alleinerziehende
Erziehungsgeld und Eltern
zeit

� Für mich und für andere –
Freiwilliges Soziales Jahr/
Freiwilliges Ökologisches Jahr

� Kindergeld 2006

� Mutterschutzgesetz.
Leitfaden zum Mutterschutz

� Familien-Wegweiser –
Staatliche Hilfen im Überlick



Bundesmin ister ium für
G esundheit

Referat Öffentlichkeitsarbeit
10117 Berlin
www.bmg.bund.de
Publikationen des
Bundesministeriums für
Gesundheit
können Sie kostenlos bestellen
bei:

Publikationsversand der
Bundesregierung
Postfach 481009
18132 Rostock
E-Mail: publikationen-
@bundesregierung.de
Tel.: (0 180) 5 77 80 90*
Fax: (0 180)5 77 80 94*
*Dieser Anruf ist kostenpflichtig. Es gilt

der Preis entsprechend der Preisliste

Ihres Telefonanbieters – in der Regel 14

Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz.

Internetportale:

Aktuelle Informationen des Bun-
desministeriums für Gesundheit
finden Sie unter:
www.bmg.bund.de

Aktuelle Informationen zu allen
Themen der Gesundheitsreform
finden Sie unter:

www.die-gesundheitsreform.de

Aktuelle Informationen zur elek-
tronischen Gesundheitskarte fin-
den Sie unter:
www.die-gesundheitskarte.de

� Ratgeber zur gesetzlichen
Krankenversicherung
Best.-Nr.: A 429

� Pflegen zu Hause
Best.-Nr.: G 502

� Pflegeversicherung
Best.-Nr.: G 500

� Patientenrechte in
Deutschland
Best.-Nr.: G 407

� Die Prävention
Best.-Nr.: A 425

Bundeszentra le für
gesundheit l i che
Aufk lärung

51101 Köln
Fax: (0 221) 89 92-257

� Was tun! Tipps für Auszubil
dende
Best.-Nr.: 13307200

B r o s c h ü r e n

174



175

B r o s c h ü r e n

Bundesmin ister ium für
Verkehr, Bau und
St adtent wick lung

Referat Bürgerservice
Invalidenstraße 44
10115 Berlin
Servicetelefon: (01 888) 30 030
60 (gebührenpflichtig)
Servicefax: (01 888) 30 019 42
(gebührenpflichtig)
Internet: www.bmvbs.de
E-Mail: buergerinfo-
@bmvbs.bund.de

� Wohngeld 2005

Weitere Adressen für den Bezug
von Informationsmaterialien:

Bundesamt für
Migrat ion und
F lücht l inge

Frankenstraße 210
90461 Nürnberg
Tel.: (0911) 943-0
Fax: (0911) 9943-1000
Internet: www.bamf.de
E-Mail: info@bamf.de

Bundesamt für
Wehr technik und
Beschaf fung

Z 4.7 Nachwuchswerbung
Postfach 30 01 65
56057 Koblenz
Telefon: (0261) 400 36 22
Internet: http://ziv.bundeswehr-
karriere.de
E-Mail: bwbz4.7@bwb.org

Bundesamt für den
Ziv i ld ienst

Sibille-Hartmann-Straße 2–8
50964 Köln
Tel.: (0221) 36 73-0
Fax: (0221) 36 73-4281
Internet: www.zivildienst.de
E-Mail: info@baz.bund.de



Bundesarbe it sgemein-
schaf t SELBS THI LFE von
Menschen mit
Behinderung und chroni -
scher Erkrankung und
ihren Angehör igen e.V.
(BAG SELBS TH I LFE )

Kirchfeldstraße 149
40215 Düsseldorf
Tel.: (0211) 31006-0
Fax: (0211) 31006-48
Internet: www.bagh-
selbsthilfe.de
E-Mail: info@bag-selbsthilfe.de

Bundesarbe it sgemeinsch
af t Werkstät ten für
Behinder te
(BAG: WfB M)

Sonnemannstraße 5
60314 Frankfurt a. M.
Tel.: (0 69) 94 33 94-0
Fax: (0 69) 94 33 94-25
Internet: www.bagwfbm.de
E-Mail: info@bagwfbm.de

Bundesgeschäf t sste l le
des DVV

Obere Wilhelmstraße 32,
53225 Bonn
Tel.: (0 228) 9 75 69-0
Fax: (0 228) 9 75 69-30
Internet: www.dvv-vhs.de
E-Mail: info@dvv-vhs.de

Bundes inst i tut für
Berufsb i ldung (B I B B)

Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn
Tel.: (0228) 107-0
Fax: (0228) 107-2977
Internet: www.bibb.de
E-Mail: zentrale@bibb.de

Bundesmin ister ium für
Verkehr, Bau und
St adtent wick lung

Referat Öffentlichkeitsarbeit
Invalidenstraße 44
10115 Berlin
Tel.: (030) 20 08-0
Fax: (030) 20 08-1942
Internet: www.bmvbs.de
E-Mail: buergerinfo-
@bmvbs.bund.de

Bundesvers icherungsamt

Friedrich-Ebert-Allee 38
53113 Bonn
Tel. (0228) 619-0
Fax: (0228) 619-1870
E-Mail: poststelle@bva.de

A d r e s s e n
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Deut sche Haupt ste l le
für Sucht f ragen (DHS)
e.V.

Westenwall 4
59065 Hamm
Tel.: (02381) 90 15-0
Fax: (02381) 9015-30
Internet: www.dhs.de
E-Mail: info@dhs.de

Haupt verband der
gewerbl ichen Berufsge-
nossenschaf ten (HVBG)

Alte Heerstraße 111
53757 Sankt Augustin
Tel.: (02241) 23101
Fax: (02241) 2311333
Internet: www.dguv.de
E-Mail: info@dguv.de

Sekret ar iat der
Ständigen Konferenz
der Kultusmin ister der
L änder in der Bundes -
republ ik Deut sch land

Lennéstraße 6
53113 Bonn
Tel.: (0228) 501-0
Fax: (0228) 501-777
Internet: www.kmk.org
E-Mail: presse@kmk.org

St aat l iche Zentra l s te l le
für Fernunterr icht (ZFU)

für Fernunterricht (ZFU)
Peter-Welter-Platz 2
50676 Köln
Tel.: (02 21) 921207-0
Fax: (02 21) 921207-20
Internet: www.zfu.de
E-Mail: poststelle@zfu.nrw.de

Stre i tkräf teamt

Infoservice
Rochusstraße 32
53123 Bonn
Tel.: (02 28) 5203-0
Fax: (02 28) 5203-2 82
Internet: www.bundeswehr.de
E-Mail: info-service-
@bundeswehr.de

Zentra l ste l le für d ie
Vergabe von
Studienplät zen (ZVS)

Postfach
44128 Dortmund
Tel.: (0180) 3 987111-000
Fax: (0180) 3 987111-227
Internet: www.zvs.de
E-Mail: poststelle@zvs.nrw.de
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Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr

Sie fragen – wir antworten

Rente: 0 18 05 6767-10

Unfallversicherung/Ehrenamt: 0 18 05 6767-11

Arbeitsmarktpolitik und -förderung: 0 18 05 6767-12

Arbeitsrecht: 0 18 05 6767-13

Teilzeit, Altersteilzeit, Minijobs: 0 18 05 6767-14

Infos für behinderte Menschen: 0 18 05 6767-15

Ausbildungsförderung/Ausbildungsbonus: 0 18 05 6767-18

Europäischer Sozialfonds/Soziales Europa: 0 18 05 6767-19

Gehörlosen/Hörgeschädigten-Service:
info.gehoerlos@bmas.bund.de
Schreibtelefon: 0 18 05 6767-16
Fax: 0 18 05 6767-17
Gebärdentelefon:
gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-bund.de

(Festpreis 14 Cent/Min. – abweichende/andere Preise aus den Mobilfunknetzen möglich.)

www.bmas.de · info@bmas.bund.de
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